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Abrechnungsabgabe Quartal 1/2011 – Online-Abrechnung jetzt Pflicht

abgerechneten Gebührennummern/
Leistungspositionen) und gegebenen-
falls der Fallstatistik. Dadurch verschaf- 
fen Sie sich einen schnellen Überblick 
und haben noch die Möglichkeit, 
eventuell erforderliche Korrekturen 
oder Ergänzungen vor Abgabe der 
Abrechnung vorzunehmen. Bitte be- 
achten Sie weiterhin die persönliche 
Leistungserbringung qualifikationsge-
bundener Leistungen. Diese Regelung 
ist insbesondere zu beachten bei an- 
gestellten Ärzten, in Berufsausübungs-
gemeinschaften und Medizinischen 
Versorgungszentren.

einreichungswege für Ihre  
Quartalsabrechnung

Online-Abrechnung über das Portal 
„Meine KVB“ (KV-SafeNet** oder 
KV-Ident) oder über D2D

Briefsendungen an die Anschrift:
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
„Quartalsabrechnung“
93031 Regensburg

Päckchen/Pakete an die Anschrift:
Kassenärztliche Vereinigung Bayerns
Yorckstraße 15
93049 Regensburg

Vergessen Sie bitte nicht, auf den ein- 
gereichten Unterlagen sowie dem 
Briefumschlag Ihren Arztstempel ein- 
schließlich der Betriebsstättennummer 
(BSNR) anzubringen. 

Zur besseren Übersicht der einzurei-
chenden Scheine haben wir das Merk- 
blatt „Besondere Kostenträger“ aktuali- 
siert. Eine ausführliche Beschreibung 
finden Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Praxis/Abrechnung/Abgabe 
Erstellung/Besondere Kostenträger.
Wenn Sie eine Empfangsbestätigung 
über den Erhalt Ihrer Abrechnungs- 
unterlagen wünschen, fordern Sie 
diese bitte bei uns an.

Laut Vorstandsbeschluss der Kassen- 
ärztlichen Bundesvereinigung vom 
14. Juli 2009 ist die Online-Abrech-
nung ab 1. Januar 2011 – beginnend 
für die Abrechnungsdaten des 1. Quar- 
tals 2011 – Pflicht. Ausführliche Informa- 
tionen finden Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Praxis/Abrechnung/
Online-Abrechnung. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 18 05 / 90 92 90 – 55*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 56*
E-Mail Online-Dienste@kvb.de

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Online- 
Abrechnung und die restlichen Abrech- 
nungsunterlagen für das 1. Quartal 
2011 bis spätestens Montag, den 
11. April 2011. Gerne können Sie 
uns Ihre Abrechnung und Unterlagen 
auch schon früher zusenden. Denken 
Sie bitte daran, uns neben Ihrer online 
übermittelten Abrechnung wie bisher 
die unterschriebene Sammelerklärung 
(bitte Quartal eintragen) einschließlich 
notwendiger Unterlagen – wie zum 
Beispiel Krankenscheine Sozialhilfe – 
an die Hausanschrift in Regensburg 
zuzusenden. Das Formular der Sam- 
melerklärung können Sie unter www.
kvb.de in der Rubrik Praxis/Service 
und Beratung/Formulare/Buchstabe 
„S“ herunterladen.

Bitte überzeugen Sie sich vor Abgabe 
Ihrer Abrechnung, dass diese vollstän- 
dig und korrekt ist. Laut Paragraph 3, 
Absatz 3 der Abrechnungsbestimmun- 
gen der KVB sind nachträgliche Ergän- 
zungen ausgeschlossen. Siehe dazu 
auch im Internet unter www.kvb.de 
in der Rubrik Praxis/Rechtsquellen/
Rechtsquellen Bayern/Buchstabe „A“/ 
Abrechnungsbestimmungen der KVB.

Wir empfehlen dazu die Durchsicht 
der in Ihrer Praxissoftware durch das 
KBV-Prüfmodul erzeugten GNR-Statis-
tik (also der Aufstellung/Übersicht aller 

Sollten Sie ausnahmsweise die Frist 
nicht einhalten können, besteht die 
Möglichkeit, unter der E-Mail-Adresse 
Terminverlaengerung@kvb.de oder 
unter der Faxnummer 09 41 / 39 63 
– 1 38 mit Begründung eine Verlän- 
gerung der Abgabefrist zu beantra- 
gen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Notarzteinsätze über emdoc

Eine Besonderheit stellt die Einreichung 
und Abrechnung von Notarzteinsätzen 
über emDoc dar. Mit emDoc können 
Sie Ihre Fälle laufend zur Abrechnung 
einreichen. Alle bis zum jeweiligen 
Abrechnungslauf eingereichten Fälle 
werden berücksichtigt.

Anders als bei der sonst erforderlichen 
Einreichung der handschriftlich unter- 
zeichneten Sammelerklärung bestäti- 
gen Sie in emDoc auf elektronischem 
Weg, dass Sie die Leistungen persön- 
lich den Bestimmungen entsprechend 
erbracht haben.

Bitte beachten Sie auch unsere ge- 
sonderten Informationen zu emDoc 
und zur „Abrechnung Notarztdienst“ 
unter www.kvb.de in der Rubrik  
Praxis/Abrechnung.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 18 05 / 00 90 71*
Fax 0 89 / 5 70 93 – 6 49 25
E-Mail emDoc@kvb.de

**Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der Firma SafeNet, 
    Inc., USA, in firmenmäßiger oder vertraglicher Verbindung steht.
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die nächsten 
Zahlungstermine

10. märz 2011
Abschlagszahlung Februar 2011

11. April 2011
Abschlagszahlung März 2011

29. April 2011
Restzahlung 4/2010

10. mai 2011
Abschlagszahlung April 2011

10. Juni 2011
Abschlagszahlung Mai 2011

11. Juli 2011
Abschlagszahlung Juni 2011

29. Juli 2011
Restzahlung 1/2011

10. August 2011
Abschlagszahlung Juli 2011

12. September 2011
Abschlagszahlung August 2011

10. Oktober 2011
Abschlagszahlung September 2011

31. Oktober 2011
Restzahlung 2/2011

10. November 2011
Abschlagszahlung Oktober 2011

12. dezember 2011
Abschlagszahlung November 2011

telefonische unterstützung

Wenn Sie die technischen Vorausset-
zungen schon erfüllen, sich aber bei 
der ersten Durchführung noch nicht 
sicher fühlen, begleiten wir Sie auch 
gerne telefonisch Schritt für Schritt bei 
Ihrer Einreichung.

Weitere Informationen

Informationen rund um das Thema 
Online-Abrechnung finden Sie auch 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Online-Angebote/Online- 
Abrechnung. 

Unsere Mitarbeiter am Servicetelefon 
„Online-Dienste“ helfen gerne weiter
Telefon 0 18 05 / 90 92 90 – 55*

Wie bereits im vergangenen Quartal, 
werden wir auch für das Abrechnungs- 
quartal 1/2011 an festgelegten Ta- 
gen in jeder Bezirksstelle Rechner zur 
Verfügung stellen, mit denen Sie – mit 
Hilfe unserer Berater – Ihre Online-Ab- 
rechnung vor Ort durchführen können. 
Diesen Service bieten wir speziell für 
Ärzte und Psychotherapeuten an, die 
die technischen Voraussetzungen noch 
nicht erfüllt haben.

Wie funktioniert das?

Sie erstellen und speichern Ihre 1. 
Abrechnungsdatei wie bisher auf 
Diskette, CD-ROM oder USB-Stick. 

An dem von Ihnen ausgewählten 2. 
Abgabetag kommen Sie nach 
vorheriger Anmeldung in eine 
unserer Bezirksstellen und melden 
sich am Empfang. Folgendes 
sollten Sie dabei haben: 

die Diskette, CD-ROM oder den  �
USB-Stick mit Ihrer Abrechnungs- 
datei 

Ihre KVB-Benutzerkennung  �
(Benutzername und Kennwort)  

Ihre KV-Ident Karte, falls Sie  �
diese bereits beantragt haben 

Ein Berater unterstützt Sie Schritt für 3. 
Schritt bei Ihrer Online-Abrechnung.

termine für das Abrechnungs- 
quartal 1/2011 

Sie finden die Termine zur Nutzung 
dieses Dienstes für die einzelnen 
Bezirksstellen unter www.kvb.de in 
der Rubrik Praxis/Online-Angebote/
Online-Abrechnung/Unterstützung.

hilfe bei der Online-Abrechnung

*14 Cent pro Minute für Anrufe aus dem deutschen Fest- 
  netz, maximal 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen
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kulargenetik – die fakultative Wei- 
terbildung „Molekularpathologie“ 
beziehungsweise die Weiterbildung 
zum Facharzt für Pathologie oder 
Facharzt für Neuropathologie nach 
der Musterweiterbildungsordnung 
2003.

gOP 32859  �
Bei Nachweis mittels Nukleinsäure- 
amplifikationstechniken (NAT) kann 
der Zuschlag 32859 zu der Ge- 
bührenordnungsposition 32820 
nun auch von Pathologen berech- 
net werden. Die Gebührenord-
nungsposition 32859 wurde in 
die Präambel Nr. 4 des Kapitels 
19 aufgenommen. Die betroffenen 
Pathologen wurden von uns bereits 
gesondert informiert.

gOP 11500 – höchstwert neben ge- 
bührenordnungspositionen 11312, 
11320, 11321 und 11322 gilt im Be- 
handlungsfall

Der Höchstwert der Gebührenord-
nungspositionen 11312, 11320, 11321 
und 11322 neben der Gebührenord- 
nungsposition 11500 bezieht sich auf 
den Behandlungsfall. Dieses hat der 
Bewertungsausschuss durch eine ent- 
sprechende Ergänzung der dritten An- 
merkung zur Gebührenordnungsposi-
tion 11500 noch kurzfristig vor ihrem 
Inkrafttreten klargestellt.

gOP 32020 – Kennnummer für Aus- 
nahmeindikation labor auch bei leis- 
tungen des Abschnitts 11.4 möglich

Arztfälle, in denen bei genetisch be- 
dingten Erkrankungen oder Verdacht 
auf diese Erkrankungen molekularge-
netische Untersuchungen nach Ab- 
schnitt 11.4 durchgeführt werden, kön- 
nen mit der Kennnummer 32010 als 
Ausnahmeindikation für die Berech-
nung des Laborbudgets gekennzeich-
net werden.

Kurzfristig mit Wirkung zum 1. Januar 
2011 und mit Wirkung zum 1. April 
2011 hat der Bewertungsausschuss 
noch Änderungen des Einheitlichen 
Bewertungsmaßstabes beschlossen. 
Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 
2011 wurden durch Beschluss der Part- 
ner der Bundesmantelverträge bezie- 
hungsweise der Arbeitsgemeinschaft 
Ärzte/Ersatzkassen der Bundesmantel- 
vertrag Ärzte und der Bundesmantel-
vertrag Ärzte/Ersatzkassen geändert. 
Die Beschlüsse stehen unter dem Vor- 
behalt der Nichtbeanstandung durch 
das Bundesministerium für Gesundheit.

Die wichtigsten Änderungen haben 
wir Ihnen nachfolgend zusammenge-
stellt. Die Beschlüsse mit den Leistungs- 
legenden und Abrechnungsregelungen 
im Detail wurden auf der Internetseite 
des Instituts des Bewertungsausschus-
ses (www.institut-des-bewertungsaus-
schusses.de in der Rubrik Bewertungs- 
ausschuss/Beschlüsse) und im Deut- 
schen Ärzteblatt, Heft 51-52 vom 27. 
Dezember 2010 und Heft 3 vom 21. 
Januar 2011, veröffentlicht.

änderungen ab 1. Januar 2011

gOP 01435 – haus-/Fachärztliche 
Bereitschaftspauschale auch über 
den 31. dezember 2010 hinaus 
berechnungsfähig

Die Befristung der Gebührenordnungs- 
position 01435 wurde aufgehoben. 
Die Haus-/Fachärztliche Bereitschafts- 
pauschale bleibt somit auch nach dem 
31. Dezember 2010 berechnungs- 
fähig.
 Streichung der fünften Anmerkung 
zur GOP 01435

mammographie-Screening: Anpas- 
sung der Punktzahlen wegen Absen- 
kung des Aufschlags für organisa-
torischen Overhead

Die Vergütung für die Gebührenord-
nungspositionen des Mammographie- 
Screenings 01750 bis 01759 wird 
aufgeteilt in einen Vergütungsanteil für 
die ärztliche Leistung und einen Vergü- 
tungsanteil zur Finanzierung der Kos- 
ten im Zusammenhang mit der Durch- 
führung des Mammographie-Scree-
ning-Programms (so genannter „orga- 
nisatorischer Overhead“). Der Anteil 
für den organisatorischen Overhead 
wurde von zehn Prozent auf 1,5 Pro- 
zent reduziert und die Punktzahlen der 
Gebührenordnungspositionen deshalb 
entsprechend abgesenkt. An dem An- 
teil der ärztlichen Vergütung für die 
Leistungen des Mammographie-Scree- 
nings ändert sich hierdurch nichts.

Weitere änderungen nach einfüh- 
rung des Abschnitts 11.4 „Indikati-
onsbezogene molekulargenetische 
Stufendiagnostik“ in den eBm zum 
1. Januar 2011

Fachärzte für Pathologie/Fachärzte 
für Neuropathologie: Zusätzlich 
berechnungsfähige leistungen 

gOPen 11430 und 11431  �
Zum 1. Januar 2011 wurde in den 
Einheitlichen Bewertungsmaßstab 
der Abschnitt 11.4 in das Kapitel 
11 (Humangenetische Gebühren- 
ordnungspositionen) aufgenommen. 
Fachärzte für Pathologie und Fach- 
ärzte für Neuropathologie können 
aus diesem neuen Abschnitt die Ge- 
bührenordnungspositionen 11430 
und 11431 (molekulargenetische 
Untersuchungen bei Vorliegen von 
Tumormaterial bei Lynch-Syndrom 
(HNPCC)) berechnen. 
 Aufnahme der GOPen 11430 
und 11431 in die Präambel Nr. 9 
und Nr. 11 des Kapitels 19 
 
Voraussetzung für die Berechnung 
ist – bis zum Inkraftsetzen der Qua- 
litätssicherungsvereinbarung Mole- 

änderungen des eBm zum 1. Januar 2011 und 1. April 2011
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überweisung zu leistungen nach 
Abschnitt 11.4 auf muster 10

Werden bei einem anderen Arzt aus-
schließlich molekulargenetische Ana- 
lysen nach dem neuen Abschnitt 11.4 
(Gebührenordnungspositionen 11330 
bis 11500) angefordert, so können 
diese nur als Auftragsleistungen mittels 
Muster 10 (Überweisungsschein für 
Laboratoriumsuntersuchungen als Auf- 
tragsleistung) überwiesen werden.

Arztpraxen, die auf Überweisung mo- 
lekulargenetische Analysen als kurativ- 
ambulante Auftragsleistungen des Ab- 
schnitts 11.4 durchführen, sind verpflich- 
tet, dem überweisenden Arzt nach Ab- 
schluss der Untersuchung die Gebüh- 
renordnungspositionen und die Höhe 
der Kosten mitzuteilen.

 Ergänzung der Paragraphen 27 
und 28 Bundesmantelvertrag Ärzte/
Ersatzkassen beziehungsweise Para- 
graphen 24 und 25 Bundesmantel-
vertrag Ärzte

hinweis:
Soweit bereits veranlasste Analysen 
des Abschnitts 11.4 von Ihnen bislang 
auf einem Überweisungsschein nach 
Muster 6 abgerechnet wurden, wer- 
den wir diese Abrechnungsweise für 
das 1. Quartal 2011 akzeptieren.

änderungen ab 1. April 2011

Verordnung SAPV: neue gebühren- 
ordnungspositionen ersetzen bis- 
herige Kostenpauschalen

Für die Verordnung der spezialisierten 
ambulanten Palliativversorgung (SAPV) 
wurden eigene Gebührenordnungs-
positionen in den EBM aufgenommen. 
Die neuen Gebührenordnungspositio-
nen 01425 und 01426 ersetzen die 
bisherigen Kostenpauschalen 40860 
und 40862. Letztere können ab dem  

1. April 2011 nicht mehr abgerechnet 
werden.

Alt:   Kostenpauschale 40860
Neu: gOP 01425 
Erstverordnung der SAPV gemäß der 
Richtlinie des Gemeinsamen Bundes- 
ausschusses nach Paragraph 37 b 
SGB V
EBM-Bewertung: 715 Punkte
Preis Bayerische Euro-Gebührenord-
nung: 25,06 euro

Alt:   Kostenpauschale 40862
Neu: gOP 01426
Folgeverordnung zur Fortführung der 
SAPV gemäß der Richtlinie des Ge- 
meinsamen Bundesausschusses nach 
Paragraph 37 b SGB V
EBM-Bewertung: 430 Punkte
Preis Bayerische Euro-Gebührenord-
nung: 15,07 euro

Pauschalen sind berechnungsfähig 
von

Hausärzten �
Fachärzten für Kinder- und Jugend- �
medizin
Fachärzten für Anästhesiologie �
Fachärzten für Chirurgie, Kinder-  �
chirurgie und Fachärzten für Plas- 
tische und Ästhetische Chirurgie
Fachärzten für Gynäkologie �
Fachärzten für Hals-Nasen-Ohren- �
heilkunde
Fachärzten für Haut- und  �
Geschlechtskrankheiten
Fachärztlich tätigen Internisten �
Fachärzten für Kinder- und Jugend- �
psychiatrie, Fachärzten für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psy- 
chotherapie
Fachärzten für Mund-, Kiefer- und  �
Gesichtschirurgie
Fachärzten für Neurologie, Fach-  �
ärzten für Nervenheilkunde, Fach- 
ärzten für Neurologie und Psychia- 
trie, Fachärzten für Neurochirurgie

Fachärzten für Orthopädie, Fach-  �
ärzten für Orthopädie und Unfall- 
chirurgie
Fachärzten für Psychiatrie und  �
Psychotherapie
Fachärzten für Strahlentherapie �
Fachärzten für Urologie �

Bei einer durchgängigen palliativme-
dizinischen Behandlung eines Patien- 
ten über mehrere Quartale hinweg 
kann die GOP 01425 für die Erstver- 
ordnung im gesamten Behandlungs-
zeitraum insgesamt nur einmal abge- 
rechnet werden, auch wenn ein neues 
Quartal begonnen hat. Für notwen- 
dige Folgeverordnungen kann die 
GOP 01426 maximal zweimal im 
Behandlungsfall berechnet werden. 
Eine erneute Erstverordnung kann je- 
doch dann ausgestellt werden, wenn 
die palliativmedizinische Behandlung 
des Patienten unterbrochen und zu 
einem späteren Zeitpunkt eine erneute 
Behandlungsbedürftigkeit festgestellt 
wird.

gOP 11334 – änderung der 
Bewertung 

Die Bewertung der Gebührenord-
nungsposition 11334 „Hämochroma-
tose“ wurde von 1.710 Punkten (Preis 
B€GO: 59,93 Euro) auf 1.455 Punkte 
(Preis B€GO: 50,99 Euro) abgesenkt.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de
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Versicherte haben während jedes Ka- 
lenderjahres nur Zuzahlungen bis zur 
Belastungsgrenze zu leisten. Die Be- 
lastungsgrenze beträgt ein beziehungs- 
weise zwei Prozent der jährlichen 
Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt 
(Paragraph 62 Absatz 1 SGB V). Das 
Erreichen der Belastungsgrenze stellt 
die Krankenkasse fest und stellt dem 
Patienten hierüber eine Bescheinigung 
aus. Legt der Patient die Befreiungs-
bescheinigung in Ihrer Praxis vor, dür- 
fen Sie keine Praxisgebühr erheben. 

Die Befreiungsbescheinigung gilt so- 
wohl für die normale Behandlung als 
auch im Bereitschaftsdienst. In diesen 
Fällen tragen Sie in die Abrechnung 
bitte die Gebührenordnungsposition 
80032 ein. Nur so ist gewährleistet, 
dass Ihnen für diesen Patienten keine 
Praxisgebühr abgezogen wird. 

Weitere Informationen zur Praxisge-
bühr finden Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Praxis/Abrechnung/
Abgabe-Erstellung/Praxisgebühr.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Korrektur: In den KVB INFOS, Aus- 
gabe 1-2/2011, ist uns leider ein in- 
haltlicher Fehler unterlaufen. Dort hieß 
es: Ab 1. Januar 2011 können Sie als 
diabetologisch besonders qualifizier-
ter Arzt gleichzeitig an der Diabetes-
vereinbarung mit der LKK und am Pro- 
gramm „diabetologisch qualifizierter 
Hausarzt“ teilnehmen.

richtig muss es heißen:
Ab dem 1. Januar 2011 ist die Teil- 
nahme als diabetologisch besonders 
qualifizierter Arzt an der Diabetesver-
einbarung mit der LKK neben der Teil- 
nahme als diabetologisch qualifizier-
ter Hausarzt möglich. 

Voraussetzung dafür ist, dass Sie als 
diabetologisch besonders qualifizier-
ter Arzt am DMP Diabetes mellitus 
Typ 1 und/oder Typ 2 teilnehmen 
sowie koordinierender Arzt im DMP 
Diabetes mellitus Typ 2 sind. In jedem 
Fall sind die entsprechenden Geneh- 
migungen dafür erforderlich. Die da- 
zugehörigen Anträge sind im Internet 
unter www.kvb.de/dmp eingestellt.
Wenn Sie neben Ihrer Teilnahme als 
diabetologisch besonders qualifizier-
ter Arzt an der Diabetesvereinbarung 
mit der LKK an dieser auch als diabe- 
tologisch qualifizierter Hausarzt teil- 
nehmen, kann für die Betreuung von 
Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 
oder Typ 2 die Abrechnungsnummer 
97155 angesetzt werden. Falls im 
Behandlungsfall eine der möglichen 
Schnittstellen gemäß der vertraglichen 
Leistungsbeschreibung der Betreuungs- 
pauschalen in der Diabetesvereinba-
rung erfüllt ist, kann daneben auch die 
entsprechende Betreuungspauschale 
angesetzt werden (zum Beispiel 
97310 neben 97155).

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax  0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail  Abrechnungsberatung@kvb.de

Zuzahlungsbefreiung 
Praxisgebühr

änderung der  
lKK-diabetesvereinbarung

Zeitbezogene Kapazitäts-
grenzen Quartal 2/2011

Nach den Vorgaben des Beschlusses 
des Bewertungsausschusses in seiner 
aktuellen Fassung gelten für die psy- 
chotherapeutischen Fachgruppen wei- 
terhin die zeitbezogenen Kapazitäts-
grenzen. 

Die Kapazitätsgrenzen werden auf 
Grundlage des entsprechenden Vor- 
jahresquartals berechnet und sind je 
Quartal leicht unterschiedlich.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Fachgruppe Zeitbezogene 
Kapazitäts-
grenzen 
2/2011 
(minuten)

Psychologische 
Psychotherapeuten 31.700

Kinder- und  
Jugendlichen- 
psychotherapeuten

30.940

Fachärzte für  
Psychosomatische 
Medizin und 
Psychotherapie

32.360

Ausschließlich psy- 
chotherapeutisch 
tätige Vertrags- 
ärzte gemäß den 
Kriterien der  
Bedarfsplanungs- 
richtlinien

31.840
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Wer als Arzt in der vertragsärztlichen 
Versorgung die Leistungen nach den 
Gebührenordnungspositionen 35100 
und 35110 EBM erbringen und ab- 
rechnen will, muss gegenüber der zu-
ständigen Kassenärztlichen Vereini-
gung (KV) die Qualifikation zur Erbrin- 
gung psychosomatischer Leistungen 
nach den Psychotherapie-Vereinbarun- 
gen (Anlage 1 zu den Bundesmantel-
verträgen) nachweisen. Leider kommt 
es immer wieder vor, dass die uns vor- 
gelegten Nachweise diese Voraus-
setzungen nicht einhalten.

Die Genehmigung zur psychosomati-
schen Grundversorgung setzt gemäß 
Paragraph 5 Absatz 6 der Psychothe- 
rapie-Vereinbarungen im Einzelnen 
voraus:

Den Nachweis einer mindestens  �
dreijährigen Erfahrung in selbstver-
antwortlicher ärztlicher Tätigkeit 
und  

die Vorlage von Weiterbildungs- �
zeugnissen, nach denen Kenntnisse 
in einer psychosomatisch orientier- 
ten Krankheitslehre, reflektierte Er- 
fahrungen über die Psychodynamik 
und therapeutische Relevanz der 
Arzt-Patient-Beziehung und Erfahrun- 
gen in verbalen Interventionstech-
niken als Behandlungsmaßnahme 
erworben wurden. Aus Zeugnissen 
und Bescheinigungen muss hervor-
gehen, dass entsprechende Kennt- 
nisse und Erfahrungen in einem 
Umfang von insgesamt mindestens 
80 Stunden erworben wurden. Im 
Rahmen dieser Gesamtdauer müs- 
sen gesondert belegt werden: 

Theorieseminare von mindestens 1. 
20-stündiger Dauer, in denen 
Kenntnisse zur Theorie der Arzt- 
Patient-Beziehung, Kenntnisse 
und Erfahrungen in psychoso-
matischer Krankheitslehre und 

der Abgrenzung psychosomati- 
scher Störungen von Neurosen 
und Psychosen und Kenntnisse 
zur Krankheit und Familiendyna- 
mik, Interaktion in Gruppen, 
Krankheitsbewältigung (Coping) 
und Differentialindikation von 
Psychotherapieverfahren erwor- 
ben wurden. 

Reflexion der Arzt-Patient-Bezie-2. 
hung durch kontinuierliche Arbeit 
in Balint- oder patientenbezoge- 
nen Selbsterfahrungsgruppen 
von mindestens 30-stündiger 
Dauer (das heißt bei Balintgrup- 
pen: mindestens 15 Doppelstun- 
den) in regelmäßigen Abständen 
über einen Zeitraum von mindes- 
tens einem halben Jahr. 

Vermittlung und Einübung verba- 3. 
ler Interventionstechniken von 
mindestens 30-stündiger Dauer. 
Die Kenntnisse und Erfahrungen 
müssen in anerkannten Weiter- 
bildungsangeboten und die Re- 
flexion der Arzt-Patient-Beziehung 
bei anerkannten Balintgruppen-
leitern beziehungsweise aner- 
kannten Supervisoren erworben 
worden sein.

Die Kenntnisse nach den Ziffern 1 bis 
3 können zum Teil im Rahmen der 
Kursweiterbildung Allgemeinmedizin 
der Bayerischen Landesärztekammer 
(BLÄK) bei von dieser anerkannten 
Lehrtherapeuten erworben werden, 
beziehungsweise die Genehmigungs-
voraussetzungen für die Erbringung 
der psychosomatischen Grundversor-
gung sind durch den Inhalt der Wei- 
terbildung abgedeckt.

Bei der unter Ziffer 2 geforderten Ba- 
lintgruppenarbeit ist zu beachten, dass 
sie kontinuierlich in regelmäßigen 
Abständen (das heißt mindestens ein- 
mal im Monat) über mindestens ein 

halbes Jahr bis maximal 18 Monate  
erfolgen muss. Kontinuität ist nur dann 
gegeben, wenn mindestens sechs 
Treffen stattgefunden haben. Blockver- 
anstaltungen erfüllen diese Anforde-
rungen in der Regel nicht und können 
auch dann nicht akzeptiert werden, 
wenn der Kurs von einem anerkannten 
Lehrtherapeuten geleitet wird.

Diese Voraussetzungen werden jedem 
von der BLÄK anerkannten Balintgrup- 
penleiter schriftlich mitgeteilt, ebenso 
allen Ärzten, die sich in der Weiter-
bildung zum Allgemeinarzt befinden.

Gleichwohl tauchen in jüngster Zeit 
wieder Nachweise auf, die diesen 
Anforderungen nicht genügen, weil 
insbesondere die Balintgruppenarbeit 
verblockt angeboten wird. Diese 
Nachweise können leider nicht an- 
erkannt werden.

Wir bitten deshalb die an der Weiter- 
bildung zur psychosomatischen Grund- 
versorgung interessierten Ärzte, auf 
diese Vorgaben zu achten und sich im 
Zweifel an die KVB zu wenden. Die 
Kontaktdaten finden Sie grundsätzlich 
auf der letzten Seite jeder PROFUND- 
Ausgabe oder unter www.kvb.de in 
der Rubrik Praxis/Service und Beratung.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

genehmigung psychosomatische grundversorgung
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Bisher gab es bei Patienten mit Diabe- 
tes mellitus im Rahmen der DMP Dia- 
betes beziehungsweise der Diabetes-
vereinbarungen keine Möglichkeit, 
eine bereits durchgeführte Schulung 
aufzufrischen. Dies hat sich mit Einfüh- 
rung der neuen Diabetesvereinbarung 
zum 1. Januar 2011 geändert: Wie- 
derholungsschulungen können nun un- 
ter bestimmten Voraussetzungen bei 
allen Kassen außer der AOK durch- 
geführt werden. Diese Regelung be- 
trifft auch Hausärzte, die an der Dia- 
betesvereinbarung teilnehmen, aber 
keine Diabetologische Schwerpunkt-
praxis sind.

mindestens eine der folgenden Vor- 
aussetzungen muss für die Abre- 
chenbarkeit von Wiederholungs-
schulungen erfüllt sein: 

Neuauftreten einer der folgenden  �
Begleit- und Folgeerkrankungen: 
Mikroangiopathie, Makroangiopa- 
thie/pAVK, Polyneuropathie, Diabe- 
tisches Fußsyndrom, Diabetische 
Nephropathie, Fettstoffwechselstö-
rung, Amputation 

ein für die Diabetesbehandlung re-  �
levanter Berufswechsel des Patien- 
ten (zum Beispiel Neuaufnahme 
Schichtarbeit) 

Vorliegen offensichtlicher Wissens- �
defizite des Patienten, die nur in 
einer Schulung behoben werden 
können 

ein HbA1c-Wert, der in zwei auf-  �
einander folgenden Quartalen hö- 
her als 7,5 Prozent liegt oder ein 
HbA1c-Wert, der in mindestens 
einem Quartal höher als 8,5 Pro- 
zent liegt 

bei Kindern und Jugendlichen:  �
Wenn die Wiederholungsschulung 
durch eine Veränderung, zum Bei- 

spiel durch den Reifeprozess oder 
einen Betreuerwechsel, medizinisch 
sinnvoll und notwendig ist 

Der Arzt ist verpflichtet, die individu-
elle Begründung für eine Wiederho-
lungsschulung gemäß der obigen Vor- 
aussetzungen zu dokumentieren so- 
wie der KVB auf Verlangen hierüber 
Auskunft zu geben.

Es gibt Schulungen, die sowohl im 
DMP-Plattformvertrag als auch in den 
Diabetesvereinbarungen enthalten 
sind. Um die Vergütung sicherzustel-
len, ist die Wahl der korrekten Ab- 
rechnungsnummer wichtig.

So wählen Sie für Schulungen die 
korrekte Abrechnungsnummer:

Erstschulung eines DMP-Patienten:a) 
Ist das Schulungsprogramm Be-  �
standteil des DMP-Plattformver-
trags: Abrechnungsnummer aus 
dem DMP-Plattformvertrag an- 
setzen.
Ist das Schulungsprogramm nicht  �
Bestandteil des DMP-Plattform-
vertrags: Abrechnungsnummer 
aus der DV ansetzen. 

Wiederholungsschulung eines b) 
DMP-Patienten:

Patient von BKK, BKN, IKK,  �
vdek: Abrechnungsnummer  
aus der DV ansetzen
AOK-Patient: nicht abrechenbar  �

Erst- oder Wiederholungsschulung c) 
eines Nicht-DMP-Patienten:

Patient von BKK, BKN, IKK, LKK,  �
vdek: Abrechnungsnummer aus 
der DV ansetzen
AOK-Patient: nicht abrechenbar  �

Eine Übersicht aller Abrechnungsnum-
mern für Schulungen sowie weitere 
Informationen zu den Schulungsmög-
lichkeiten finden Sie in der seit 1. Ja- 

nuar 2011 gültigen Vergütungsüber-
sicht unter www.kvb.de/dmp.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Wiederholungsschulungen in den dmP diabetes und diabetesvereinbarungen
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Da wir festgestellt haben, dass bezüg- 
lich der Abrechnungsvoraussetzungen 
der Gebührenordnungsposition (GOP) 
01415 EBM Unklarheiten bestehen, 
stellen wir im Folgenden dar, worauf 
Sie bei einem dringenden Besuch ei- 
nes Patienten in beschützenden Wohn- 
heimen, Einrichtungen, Pflege- oder 
Altenheimen mit Pflegepersonal beson- 
ders achten müssen.

Erbringen Sie im Rahmen einer Be- 
suchstätigkeit in einer sozialen Gemein- 
schaft bei mehreren Patienten dringen- 
de Besuche, können Sie die GOP 
01415 EBM nur einmal ansetzen. Für 
jeden zweiten und weiteren (dringen- 
den) Besuch, den Sie bei Kranken in 
demselben beschützenden Wohnheim 
beziehungsweise in derselben Einrich- 
tung erbracht haben, ist die GOP 
01413 EBM (Besuch eines weiteren 
Kranken in derselben sozialen Ge- 
meinschaft (zum Beispiel Familie) und/ 
oder in beschützenden Wohnheimen, 
Einrichtungen, Pflege- oder Altenhei-
men mit Pflegepersonal) abzurechnen.

Mit dem Begriff „soziale Gemein-
schaft“ werden zum einen zusammen- 
lebende Angehörige einer Familie be- 
schrieben, zum anderen aber auch 
Gemeinschaften wie eheähnliche Le- 
bensgemeinschaften, Wohngemein-
schaften sowie Gemeinschaften in 
Behinderten-, Alten- und Pflegeheimen, 
Jugendherbergen, Erholungsheimen, 
Asylantenheimen, Obdachlosenhei-
men, in denen ein Gemeinschaftsle-
ben gepflegt wird.

Zum Gemeinschaftsleben gehören 
zum Beispiel die regelmäßige gemein- 
same Einnahme aller oder fast aller 
Mahlzeiten, die gemeinsame Nutzung 
von Bädern und sonstiger sanitärer 
Anlagen, der Telefone und anderer 
Kommunikationsmittel (zum Beispiel in 
einem Fernsehzimmer). Hierbei ist es 
nicht relevant, ob die Mitglieder der  

sozialen Gemeinschaft in demselben 
Gebäudeteil untergebracht sind oder 
zum Beispiel auf einem Anstaltsge-
lände in verschiedenen Gebäuden 
wohnen.

Leben Patienten dagegen in einem 
Heim in Wohnungen mit zum Beispiel 
eigener Küche, weitgehend selbststän- 
diger Essensversorgung, eigener Tür- 
klingel und eigenem Briefkasten, be- 
steht keine „soziale Gemeinschaft“, so- 
dass in jedem Fall eines dringenden 
Besuchs die GOP 01415 EBM abge- 
rechnet werden kann.

Um im Fall von Nachfragen und Prü- 
fungen die Richtigkeit der Abrechnung 
der GOP 01415 EBM nachvollzieh-
bar darstellen zu können, empfehlen 
wir Ihnen, den Zeitpunkt der Besuchs- 
bestellung, die Dringlichkeit des Be- 
suchs, den Befund und die veranlasste 
Therapie sowie die Information, dass 
es sich um den Erstbesuch in einer so- 
zialen Gemeinschaft beziehungsweise 
um einen dringenden Besuch in einem 
Heim mit eigenständigen Wohnein-
heiten handelt, in den in Ihrer Praxis 
verbleibenden Patientenunterlagen 
festzuhalten.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Nach dem Bundesmantelvertrag sind 
Nachweise über die erfolgreiche Teil- 
nahme an einem Ringversuch elektro- 
nisch an die Kassenärztlichen Vereini- 
gungen zu übermitteln. Die Voraus-
setzungen für die EDV-technische Um- 
setzung der elektronischen Dokumen-
tation werden zur Zeit von der Kas- 
senärztlichen Bundesvereinigung ge- 
schaffen. Vorgesehen ist die Integra- 
tion der erforderlichen Daten in Ihre 
Praxissoftware, sodass die Übermitt-
lung als modifizierter KVDT-Datensatz 
an die KVB erfolgen kann. Die tech- 
nische Umsetzung ist ab dem Quartal 
2/2011 möglich. Bis dahin verzich-
ten wir auf eine Überprüfung. reichen 
Sie für das Quartal 1/2011 also bitte 
keine ringversuchsnachweise in Pa- 
pierform ein! Sobald Näheres zur 
elektronischen Umsetzung vorliegt, 
informieren wir Sie.

hintergrund:
Seit dem 1. Januar 2011 gilt die Neu- 
regelung in Paragraph 25 Absatz 7 
des Bundesmantelvertrages Ärzte/ 
Paragraph 28 Absatz 7 Bundesman-
telvertrags Ärzte/Ersatzkassen (veröf- 
fentlicht im Deutschen Ärzteblatt, Heft 
42 vom 22. Oktober 2010). Gemäß 
dieser Vorschrift müssen alle Ärzte, die 
Laborleistungen erbringen, ab 1. Ja- 
nuar 2011 für die in Teil B1 der Richt- 
linie der Bundesärztekammer genann- 
ten laboratoriumsmedizinischen Unter- 
suchungen quartalsweise einen Nach- 
weis über ihre erfolgreiche Teilnahme 
an einem Ringversuch vorlegen. Der 
Nachweis ist je Betriebsstätte zusam- 
men mit den Abrechnungsunterlagen 
in elektronischer Form an uns zu über- 
mitteln. Sind Sie an mehreren Betriebs- 
stätten tätig, benötigen Sie pro Be- 
triebsstätte einen Nachweis.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Abrechnung von Besuchen in sozialen gemeinschaften Nachweise ringversuchs-
teilnahme
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Die Dokumentation für die Gesund-
heitsuntersuchung und die Krebsfrüh-
erkennung bei Männern kann zukünf- 
tig auch in elektronischer Form erfol- 
gen. Die papiergebundenen Muster 
30 beziehungsweise Muster 40 müs- 
sen in diesem Fall nicht mehr ausge- 
füllt werden. Die Möglichkeit der elek- 
tronischen Dokumentation tritt voraus- 
sichtlich im März 2011 in Kraft. Die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
hat die Anbieter der PVS-Systeme be- 
reits informiert, damit die elektronische 
Dokumentation möglichst rasch in die 
Praxissoftware aufgenommen wird.

hintergrund:
Die Vorgaben zur papiergebundenen 
Dokumentation sind in der Krebsfrüh-
erkennungsrichtlinie beziehungsweise 
der Gesundheitsuntersuchungsrichtlinie 
enthalten. Der Gemeinsame Bundes- 
ausschuss hat in seiner Sitzung am 
16. Dezember 2010 beschlossen, 
diese Richtlinien um die elektronische 
Dokumentation zu ergänzen. Damit 
will der Gemeinsame Bundesaus-
schuss eine einfachere Dokumentation 
ermöglichen. Das Inkrafttreten der 
Richtlinien erfolgt nach Veröffentlichung 
im Bundesanzeiger (voraussichtlich 
im März 2011). Der Beschluss und 
die tragenden Gründe zu diesem Be- 
schluss sind auf der Internetseite des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
unter www.g-ba.de veröffentlicht.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Die Voraussetzung, dass beide Ehe- 
gatten zum Zeitpunkt der Durchführung 
der Maßnahmen zur künstlichen Be- 
fruchtung HIV-negativ sind, wurde auf- 
gehoben. Damit haben künftig auch 
Ehepaare, bei denen einer oder beide 
Partner HIV-positiv sind, die Möglich-
keit, die künstliche Befruchtung als Leis- 
tung der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung in Anspruch zu nehmen. In 
den Richtlinien über künstliche Befruch- 
tung wurde die Nr. 6 unter Leistungs-
voraussetzungen entsprechend geän- 
dert. Der Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses war im Deutschen 
Ärzteblatt, Heft 51-52 vom 27. Dezem- 
ber 2010, veröffentlicht.

Die tragenden Gründe zu diesem Be- 
schluss sind auf der Internetseite des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
unter www.g-ba.de veröffentlicht.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Ist im Anschluss an eine Krankenhaus-
behandlung die Verordnung von Arz- 
neimitteln erforderlich, ist das Kranken- 
haus verpflichtet, Therapievorschläge 
mit Wirkstoffbezeichnungen mitzutei- 
len. Stehen preisgünstigere Arzneimit-
tel mit vergleichbarer Wirkung zur Ver- 
fügung, ist vom Krankenhaus mindes- 
tens ein preisgünstigerer Therapievor-
schlag anzugeben.

Bitte prüfen Sie die Verordnungsemp-
fehlung des Krankenhauses kritisch und 
erwägen Sie preisgünstigere Alterna- 
tiven. Nehmen Sie bitte auch mit Ihren 
Kollegen im Krankenhaus Kontakt auf, 
wenn Ihnen Angaben fehlen.

Wenn Sie beobachten, dass sich be- 
stimmte Krankenhäuser wiederholt nicht 
an den vom Gesetzgeber vorgege-
benen Inhalt der Therapievorschläge 
halten, melden Sie dies bitte dem 
Pharmakotherapieberater in Ihrer KVB- 
Bezirksstelle.

Wir werden auch in Zukunft über die 
Landesverbände der Krankenkassen 
auf die Krankenhäuser einwirken, da- 
mit diese die Vorgaben für die Fortset- 
zung der Arzneimitteltherapie nach ei- 
ner Krankenhausbehandlung einhalten.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 30*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 31*
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Krebsfrüherkennung bei 
männern

änderung der richtlinien 
über künstliche Befruchtung

Arzneimitteltherapie nach 
Krankenhausbehandlung
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Für die Verordnung von Hilfsmitteln gilt 
– ebenso wie bei Arzneimitteln – das 
Wirtschaftlichkeitsgebot. Nur solche 
Leistungen sind wirtschaftlich, die „den 
Regeln der ärztlichen Kunst“ und „dem 
allgemein anerkannten Stand der me-
dizinischen Erkenntnisse“ entsprechen.

Bitte stellen Sie nur eine Verordnung 
aus, wenn Sie sich von dem Zustand 
Ihres Patienten überzeugt und sich er- 
forderlichenfalls über die persönlichen 
Lebensumstände informiert haben oder 
wenn Ihnen diese aus der laufenden 
Behandlung bekannt sind.

Wichtig ist dabei, dass Sie Art und 
Umfang der Verordnung in Ihren Be- 
handlungsunterlagen dokumentieren. 
Die Verordnung von Hilfsmitteln kommt 
in Betracht:

um eine Erkrankung zu behandeln,  �
wenn diese schon eingetreten ist 

um eine Schwächung der Gesund-  �
heit, die in absehbarer Zeit voraus- 
sichtlich zu einer Krankheit führen 
würde, zu beseitigen 

um einer Gefährdung der gesund-  �
heitlichen Entwicklung eines Kindes 
entgegenzuwirken 

um Pflegebedürftigkeit zu vermei-  �
den oder zu mindern 

Die Verordnung von Hilfsmitteln zu 
Lasten der GKV ist unzulässig, wenn 
die Hilfsmittel der Pflegeerleichterung 
dienen. Vergewissern Sie sich bitte, 
ob das abgegebene Hilfsmittel Ihrer 
Verordnung entspricht und den vorge- 
sehenen Zweck erfüllt, insbesondere 
dann, wenn es individuell angefertigt 
oder zugerichtet wurde. 

Bitte überzeugen Sie sich vor einer 
Wiederverordnung von Hilfsmitteln, 
ob die Gebrauchsfähigkeit der bisher 

verwendeten Mittel durch Änderung 
oder Instandsetzung erhalten werden 
kann. Eine Mehrfachausstattung mit 
Hilfsmitteln verordnen Sie bitte nur 
dann, wenn dies aus hygienischen 
Gründen notwendig oder auf Grund 
der besonderen Beanspruchung durch 
den Versicherten zweckmäßig und 
wirtschaftlich ist. Als Mehrfachausstat- 
tung sind funktionsgleiche Mittel an- 
zusehen.

Bitte stellen Sie keine Verordnung von 
Maßanfertigungen aus, wenn die Ver- 
sorgung mit Fertigartikeln (Konfektion 
oder Maßkonfektion) denselben Zweck 
erfüllt. Verordnungen von Hilfsmitteln 
sind grundsätzlich von den Kranken-
kassen zu genehmigen (Regionalkas-
sen: ab zirka 180,- Euro, Ersatzkassen: 
ab zirka 300,- Euro ). Diese Geneh- 
migung kann bei Hilfsmitteln, für die 
eine Preisvereinbarung besteht, ent- 
fallen.

Folgende formale Kriterien sind zu 
beachten:

Hilfsmittel können nur zu Lasten der  �
Krankenkassen verordnet werden, 
wenn sie von der Leistungspflicht 
der GKV erfasst und im Hilfsmittel-
verzeichnis aufgeführt sind. 

Bitte geben Sie unter Nennung der  �
Diagnose und des Datums insbe- 
sondere an:

Anzahl der Hilfsmittel �
Bezeichnung der Hilfsmittel nach  �
Maßgabe der Arztinformation 
(in der Regel Produktart oder ent- 
sprechende siebenstellige Posi- 
tionsnummer)
Art der Herstellung  �

Bitte geben Sie gegebenenfalls  �
gesondert an: 
Hinweise zum Beispiel zur Zweck- 
bestimmung, zu Material, Abmes- 
sungen, die eine funktionsgerech-

te Anfertigung, Zurichtung oder 
Abänderung durch den Lieferan-
ten gewährleisten 

Verordnen Sie Hilfsmittel bitte ge-  �
trennt von Arznei- und Verband- 
mitteln. 

Achten Sie unbedingt auf den Ein-  �
trag der Ziffer 7 in Feld 7 (= Hilfs- 
mittel), damit die Kosten für Hilfsmit- 
tel nicht in die Arzneikostenstatistik 
eingehen. 

unser Service für Sie

Seit dem 1. Juli 2010 bieten wir Ihnen 
das Hilfsmittel-Infoportal HiM INFO. 
Damit erhalten Sie einen schnellen 
Zugriff auf alle Inhalte des GKV-Hilfs-
mittelverzeichnisses. Sie finden HiM 
INFO unter www.kvb.de in der Rub- 
rik Praxis/Verordnungen/Hilfsmittel. 
Weitere Informationen zu diesem kos- 
tenlosen Online-Service lesen Sie in 
der PROFUND-Ausgabe 7-8/2010 
auf Seite 26.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 30*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 31*
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

hilfsmittel wirtschaftlich verordnen

*14 Cent pro Minute für Anrufe aus dem deutschen Fest- 
  netz, maximal 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen
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Die Gabe einiger Arzneimittel ist ge- 
rade bei älteren Patienten mit einem 
erhöhten Risiko unerwünschter Arznei-
mittelereignisse verbunden. Bitte prüfen 
Sie daher besonders sorgfältig, ob die 
Anwendung für den Patienten mehr 
Vorteile als Nachteile hat.

Eine Liste von Arzneimitteln, bei denen 
eine besondere Abwägung von Nut- 
zen und Risiko erforderlich ist, finden 
Sie zum Beispiel im Internet unter 
www.priscus.net. Verantwortlich für 
den Inhalt dieser Seite ist Professor 
Hans-Joachim Trampisch, Abteilung 
für Medizinische Informatik, Biometrie 
und Epidemiologie der Medizinischen 
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum.

Zum Thema Arzneimittelsicherheit fin- 
den Sie auf den Internetseiten der Arz- 
neimittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft (AkdÄ) weitere Veröffent- 
lichungen:

dear doctor letter

In so genannten „Dear Doctor Letters“ 
informieren pharmazeutische Unterneh- 
men die Fachkreise über neue Erkennt- 
nisse zur Sicherheit von Arzneimitteln.

Polypharmazie

Dr. Carl-Heinz Müller, Vorstand der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) in Berlin, hat auf der Fachtagung 
Polypharmazie und Priscus-Liste, die 
am 18. November 2010 in Berlin 
stattfand, Bewertungen und Lösungs-
ansätze zur Problematik der Polyphar- 
mazie vorgestellt. Die gleichzeitige 
Gabe verschiedener Wirkstoffe bei 
mehrfach erkrankten Patienten kann 
ein Risiko für unerwünschte Arzneimit-
telwirkungen und Wechselwirkungen 
darstellen.

rote-hand-Briefe

In den Rote-Hand-Briefen informieren 
pharmazeutische Unternehmen die 
Fachkreise über neu erkannte, bedeu-
tende Arzneimittelrisiken und über 
Maßnahmen zu ihrer Minderung.

unerwünschte Arzneimittelwirkungen

Wenn Sie selbst unerwünschte Arznei- 
mittelwirkungen bei einem Ihrer Patien- 
ten beobachten, die bislang nicht be- 
kannt sind, sollten Sie diese melden. 
Dies können Sie beispielsweise bei 
der AkdÄ tun.

unser Service für Sie

Unter www.kvb.de sind in der Rubrik 
Praxis/Verordnungen die Informationen 
der AkdÄ im Kasten „Publikationen“ 
verlinkt. Unabhängig davon empfeh- 
len wir Ihnen die persönliche Regis- 
trierung für die Newsletter der AkdÄ 
unter www.akdae.de in der Rubrik 
Service/Newsletter.

Beteiligen Sie sich auch an der Ak- 
tion „Arzneimitteltherapiesicherheit in 
Deutschland“. Informationen hierzu 
finden Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Praxis/Verordnungen/Arznei- 
mitteltherapiesicherheit.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 30*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 31*
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de

Praxen melden uns immer wieder Dieb- 
stähle von Rezeptformularen sowie 
Betrugsfälle oder Manipulationen zur 
Erlangung verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel.

Um Rezeptdiebstähle und -manipula- 
tionen möglichst auszuschließen, be- 
achten Sie bitte folgende Hinweise:

Verwahren Sie die Formulare an  �
einem sicheren Ort.

Unterzeichnen Sie Rezepte niemals  �
blanko und lassen Sie unterschrie-
bene Rezepte nie unbeaufsichtigt.

Rezeptvordrucke sollten für Unbe-  �
fugte unzugänglich aufbewahrt 
werden, vor allem, wenn Sie meh- 
rere Behandlungszimmer nutzen 
und Patienten dort auf die Behand- 
lung warten.

Verordnungen sollten ausgedruckt  �
beziehungsweise sorgfältig und 
leserlich ausgeschrieben werden, 
um Verwechslungen von Medika-
menten oder Dosierungen zu ver- 
meiden.

Rezepte sollten unmittelbar unter der  �
letzten Verordnung unterschrieben 
oder der Leerraum zwischen der 
letzten Verordnung und der Unter- 
schrift entwertet werden, damit 
durch Unbefugte keine weiteren 
Arzneiverordnungen hinzugefügt 
werden können.

Änderungen und Ergänzungen  �
auf Rezeptvordrucken bedürfen 
einer erneuten Arztunterschrift mit 
Datumsangabe.

Bei Verdacht auf Missbrauch oder  �
Abhängigkeit sollten Sie sich nach 
dem Hausarzt oder mitbehandeln-
den Fachärzten erkundigen. 

Arzneimittelsicherheit rezeptdiebstahl und 
-manipulationen vorbeugen

*14 Cent pro Minute für Anrufe aus dem deutschen Fest- 
  netz, maximal 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen
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Sollten Sie einen Diebstahl oder die 
Manipulation an Kassenrezepten fest- 
stellen, empfehlen wir Ihnen, umge- 
hend folgende Stellen zu informieren:

Kriminalpolizei  �

Haftpflichtversicherung  �

Kassenärztliche Vereinigung  �

gegebenenfalls Apotheken vor Ort  �

gegebenenfalls Ihre Kollegen im  �
Umkreis

Falls Betäubungsmittelrezepte gestoh- 
len wurden, ist zusätzlich die Bundes- 
opiumstelle schriftlich zu informieren.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 30*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 31*
E-Mail Verordnungsberatung@kvb.de
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Die Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV) und die Berufsge-
nossenschaften haben die bisherigen 
Vorschriften zur Arbeitsschutzbetreu-
ung, Einsatzzeiten und Aufgaben für 
Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräfte 
in der „DGUV Vorschrift 2“ zusammen- 
geführt. Die bisherige „BGV A2“ tritt 
damit außer Kraft. Veränderungen er- 
geben sich insbesondere für Betriebe 
mit mehr als zehn Beschäftigten. Für 
kleine Praxen ändert sich nichts. Be- 
triebe mit bis zu 50 Mitarbeitern, die 
sich für die alternative Betreuung ent- 
scheiden, bleiben unberührt.

Nachfolgend die wichtigsten Ände- 
rungen im Überblick: 

Die Regelbetreuung besteht künftig  �
aus zwei Bausteinen, die grund- 
und betriebsspezifische Betreuung. 

Jeder Betrieb wird einer Betreuungs-  �
gruppe entsprechend der Betriebs- 
art und Gefährdungssituation zuge- 
teilt. Arztpraxen fallen in die Grup- 
pe III (geringe Gefährdung gemäß 
Anlage 2 der DGUV Vorschrift 2). 

Für den Betriebsarzt und die Fach-  �
kraft für Arbeitssicherheit müssen 
künftig konkrete Aufgaben festge- 
legt werden. 

Die Einsatzzeiten werden gemein-  �
sam mit dem Betriebsarzt und der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit fest- 
gelegt, die bisherige Staffelung 
entfällt.

Konsequenzen für die Praxen 

Seit dem 1. Januar 2011 stellt die Be- 
rufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 
die neue DGUV Vorschrift 2 zur Ver- 
fügung. Die BGW empfiehlt ein Ge- 
spräch mit dem Betriebsarzt und der 
Fachkraft für Arbeitssicherheit. Dabei 

sollten die Verträge geprüft und der 
neuen Vorschrift angepasst werden. 
Ist bisher nur die Zeit der Betreuung 
im Vertrag festgeschrieben, müssen 
nun ebenfalls die Leistungen Berück- 
sichtigung finden.

Für weitere Informationen hat die 
BGW eine Service-hotline unter  
08 00 / 20 03 03 30 eingerichtet. 
Anrufe aus dem deutschen Festnetz 
sind kostenlos, bei Anrufen aus Mobil- 
funknetzen können eventuell Kosten 
entstehen.

Arbeitsschutzbetreuung: Neue Vorschriften
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Die neue Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) ist zum 1. Dezember 2010 
in Kraft getreten und berücksichtigt ins- 
besondere zwei neue europäische 
Verordnungen im Bereich Chemikalien. 
Für Stoffgemische wie zum Beispiel 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel gilt 
eine Übergangszeit bis zum 1. Juni 
2015. Die Änderungen für die Praxis 
bleiben überschaubar und sind im 
Folgenden aufgeführt:

Kennzeichnung der Gefahrstoffe:  �
Neue Gefahrensymbole enthalten 
künftig ein Symbol auf weißem 
Hintergrund mit einer roten Umran- 
dung (früher: Symbol auf orange- 
farbenem Hintergrund). 

Neue Gefahren- und Sicherheits- �
hinweise: Die alten R-Sätze (Gefah- 
renhinweise) werden durch neue 
H-Sätze (Hazardous Statements) 
ersetzt. 

Änderung der Paragraphenzuord- �
nung 

Definition der Begriffe „sachkundig“  �
und „fachkundig“: Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit gel- 
ten nicht mehr automatisch als fach- 
kundig. Die Anforderungen an fach- 
kundige Personen sind eine entspre- 
chende Berufsausbildung, Berufs- 
erfahrung oder eine entsprechende 
berufliche Tätigkeit und die Teilnah- 
me an spezifischen Fortbildungen 
(Paragraph 2 GefStoffV). 

Dokumentationspflicht der Gefähr-  �
dungsbeurteilung: Die Inhalte der 
Gefährdungsbeurteilung und ihre 
Dokumentationspflicht werden kon- 
kretisiert. Dazu gehören unter an- 
derem die Beurteilung der gefähr- 
lichen Eigenschaft der Stoffe und 
der Herstellerinformationen im 
Sicherheitsdatenblatt sowie die 
Möglichkeiten einer Substitution 

des Gefahrstoffs (Paragraph 6 
GefStoffV). 

Präzision des Inhalts des Gefahr-  �
stoffverzeichnisses: Bezeichnung 
und Einstufung des Gefahrstoffs, 
Angaben zu den verwendeten 
Mengen, Nennung der Arbeits- 
bereiche, in denen mit dem Ge- 
fahrstoff gearbeitet wird (Para-
graph 6 GefStoffV). 

Unterweisung der Beschäftigten:  �
Die Beschäftigten müssen anhand 
der Betriebsanweisungen mündlich 
unterwiesen werden und Zugang 
zu allen Informationen haben. Der 
Inhalt dieser Anweisungen ist in Pa- 
ragraph 14 GefStoffV präzisiert. 

Die Regelungen zu den Schutz- �
maßnahmen unterscheiden sich 
nur geringfügig von der bisheri-
gen Gefahrstoffverordnung.

Konsequenzen für die Praxen

Das in der Praxis vorliegende Gefahr- 
stoffverzeichnis muss auf Grund der 
neuen Kennzeichnung der Gefahren-
stoffe aktualisiert werden. Das betrifft 
insbesondere die Betriebsanweisungen 
und die Sicherheitsdatenblätter. Die 
nach der Gefahrstoffverordnung er- 
stellte Gefährdungsbeurteilung muss 
aktualisiert und ergänzt werden. 
Darüber hinaus können noch weitere 
Änderungen für Ihre Praxis zutreffen. 

Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Ihrer Berufsgenossenschaft unter 
www.bgbw-online.de oder bei der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin unter www.baua.de.

Neue gefahrstoffverordnung

Diabetologische Schwerpunktpraxen, 
denen vom koordinierenden DMP-Arzt 
Patienten zur weiteren Behandlung 
überwiesen werden, müssen gemäß 
Vertrag bei bestimmten Leistungen 
sicherstellen, dass diese Patienten tat- 
sächlich am DMP Diabetes mellitus 
Typ 1 beziehungsweise 2 teilnehmen. 
Bestehen hierüber Zweifel, so muss 
sich der behandelnde Arzt gemäß 
Diabetesvereinbarung vom Versicher-
ten schriftlich seine DMP-Teilnahme 
bestätigen lassen. Dies kann mit Hilfe 
der Vorlage „Patientenerklärung zur 
DMP-Teilnahme“ erfolgen, die als An- 
lage in den Diabetesvereinbarungen 
zu finden ist. Als Erleichterung für die 
Ärzte wurde mit den Kassen verein- 
bart, dass es ausreichend ist, die Pa- 
tientenerklärungen in gescannter Form 
als Datei aufzubewahren. Die Patien- 
tenerklärungen sind mindestens bis 
vier Jahre nach Ende des betreffenden 
Leistungsquartals aufzuheben und auf 
Anforderung vorzulegen.

dmP-Patientenerklärungen 
als Scan aufbewahren
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Zum 1. Januar 2011 ist die bayerische 
Hygieneverordnung (MedHygV) in 
Kraft getreten. Die Verordnung ver- 
pflichtet die Inhaber und Betreiber von 
Einrichtungen im Gesundheitswesen 
(auch Arzt- und Psychotherapeuten-
praxen) gesetzlich zur Beachtung und 
Umsetzung der allgemein anerkann-
ten Regeln der Hygiene (Paragraph 
2 MedHygV). Darunter fallen unter 
anderem:

das Infektionsschutzgesetz  �

das Medizinproduktegesetz und  �
die Medizinproduktebetreiberver-
ordnung 

das Transfusionsgesetz  �

die Empfehlungen der Kommission  �
für Krankenhaushygiene und Infek- 
tionsprävention beim Robert Koch- 
Institut 

arbeitsschutz- und berufsrechtliche  �
Regelungen

Um die Einhaltung dieser allgemeinen 
Hygieneregeln gewährleisten zu kön- 
nen, müssen die personell-fachlichen, 
baulich-funktionellen und betrieblich-
organisatorischen Voraussetzungen 
geschaffen und umgesetzt werden. 

Für Praxiskliniken im Sinne von Para- 
graph 115 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
1 SGB V und für Einrichtungen der 
Dialyse ergeben sich darüber hinaus 
weitere personelle und organisatori-
sche Vorgaben. Diese Einrichtungen 
sind verpflichtet, einen individuellen 
Hygieneplan zu erstellen, eine Hygie- 
nekommission einzurichten, eigenes 
Personal entsprechend zu schulen 
oder sich durch Hygienefachkräfte 
beraten zu lassen.

hygiene und Infektionsprävention

Details entnehmen Sie bitte der 
MedHygV im Originaltext. Die Ver- 
ordnung ist unter www.verkuendung-
bayern.de/gvbl/jahrgang:2010/
heftnummer:21/seite:817 veröffentlicht.

Sobald uns detaillierte Hinweise vom 
Landesamt für Gesundheit und Lebens- 
mittelsicherheit vorliegen, werden wir 
Sie informieren.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon 09 11 / 9 46 67 – 3 36
Fax 09 11 / 9 46 67 – 4 00
E-Mail QM-Beratung@kvb.de
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Am 1. Oktober 2009 trat die Verein- 
barung von Qualitätssicherungsmaß-
nahmen nach Paragraph 135 Absatz 
2 SGB V zur Vakuumbiopsie der Brust 
(Qualitätssicherungsvereinbarung zur 
Vakuumbiopsie der Brust, kurz: QSV) 
in Kraft (siehe hierzu auch KVB INFOS 
9/2010, Seite 136). Zum 1. Januar 
2011 wurde diese Vereinbarung aktu- 
alisiert. Folgende Änderungen wurden 
beschlossen.

erweiterung der Indikation

Neben Mikrokalk und kleinen Herd- 
befunden wird die Architekturstörung 
als zusätzliche Indikation aufgenom-
men. Die Architekturstörung ist mit dem 
Aufbau des Mammographie-Scree-
nings stärker in den Vordergrund ge- 
rückt. Die weiteren geforderten Voraus- 
setzungen an die Indikationsstellung 
(BIRADS-Kategorie 4 oder 5, sono- 
graphisch nicht sichtbar) gelten unver- 
ändert.

Kontroll-mammographieaufnahmen

Bei der Durchführung der Vakuumbiop- 
sie sind gemäß S3-Leitlinie Mammo-
graphieaufnahmen zur Lokalisation 
und Kontrolle zu erstellen. Diese Vor- 
gaben sind in der Qualitätssicherungs- 
vereinbarung abgebildet. Zur Darstel- 
lung wird nun der ausdrückliche Hin- 
weis aufgenommen, dass in begrün- 
deten Einzelfällen von diesen Vorga- 
ben abgewichen werden kann.

mikroclips

Die Vorgaben zum Setzen von Mikro- 
clips wurden präzisiert (zum Beispiel 
bei multifokal verteilten Mikroverkal-
kungen).

Beginn der Stichprobenprüfung

Nachdem die Auflage zur Aufrecht-
erhaltung der fachlichen Befähigung 

(Paragraph 8 Absatz 1) für die ersten 
zwölf Monate bereits durch die KVB 
überprüft wurde, steht nun der Beginn 
der Stichprobenprüfung an.

Paragraph 9 QSV Vakuumbiopsie der 
Brust regelt das Verfahren der Über- 
prüfung der ärztlichen Dokumentation. 
Hier ein Auszug aus Paragraph 9 die- 
ser QSV zur so genannten Stichpro-
benprüfung:

(1) Die Kassenärztliche Vereinigung 
fordert vom Arzt in zweijährigen Ab- 
ständen die schriftlichen und bildlichen 
Dokumentationen von zehn abgerech- 
neten Fällen an. Die erste Überprüfung 
findet innerhalb von zwölf Monaten 
nach Erhalt der Genehmigung statt. 

(2) Die Auswahl der Fälle erfolgt durch 
die Kassenärztliche Vereinigung unter 
Angabe des Namens der Patientin 
und des Datums der Durchführung der 
Vakuumbiopsie.

(3) Die Anforderungen an die ärztliche 
Dokumentation nach Paragraph 7 sind 
als erfüllt anzusehen, wenn 

alle zehn Dokumentationen voll- 1. 
ständig und 

mindestens neun Dokumentationen 2. 
nachvollziehbar sind.

Eine Dokumentation gilt als vollständig, 
wenn höchstens eine Einzelangabe 
nach Paragraph 7 Absatz 2 fehlt. Die 
Angabe nach Paragraph 7 Absatz 2 
Nummer 10 kann auch vom Pro- 
grammverantwortlichen Arzt erbracht 
werden. Eine Dokumentation gilt als 
nachvollziehbar, wenn die Indikations- 
stellung nach Paragraph 5 und die 
sachgerechte Durchführung nach Pa- 
ragraph 6 plausibel aus ihr hervor- 
gehen.

(4) Das Ergebnis der Überprüfung der 
ärztlichen Dokumentation wird dem 
Arzt durch die Kassenärztliche Verei- 
nigung möglichst innerhalb von vier 
Wochen nach der Prüfung mitgeteilt. 
Der Arzt soll über bestehende Mängel 
informiert und gegebenenfalls beraten 
werden, wie diese behoben werden 
können.

(5) Werden die Anforderungen nach 
Absatz 3 nicht erfüllt, muss der Arzt 
innerhalb von sechs Monaten an einer 
erneuten Überprüfung der ärztlichen 
Dokumentation nach den Absätzen 1 
bis 3 teilnehmen. Werden die Anfor- 
derungen auch dann nicht erfüllt, hat 
der Arzt die Möglichkeit, innerhalb 
von sechs Wochen an einem Kollo- 
quium bei der Kassenärztlichen Verei- 
nigung teilzunehmen. Hat der Arzt an 
dem Kolloquium nicht teilgenommen 
oder war die Teilnahme an dem Kol- 
loquium nicht erfolgreich, ist die Ge- 
nehmigung zu widerrufen.

(6) Der Antrag auf Wiedererteilung 
der Genehmigung kann frühestens 
nach Ablauf von sechs Monaten 
nach Widerruf der Genehmigung 
gestellt werden. 

(7) Darüber hinaus ist der Arzt verpflich- 
tet, jährlich eine Auflistung aller im 
Rahmen der vertragsärztlichen Versor- 
gung durchgeführten Vakuumbiopsien 
mit den folgenden Angaben bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung einzu- 
reichen:

Indikation (Mikrokalk, Herdbefund, 1. 
Architekturstörung)

abschließender histopathologischer 2. 
Befund

(8) Sofern Auffälligkeiten in der Auf- 
listung festgestellt werden, wird die 
Überprüfung nach den Absätzen 1 
bis 6 vorgezogen. Die Auswahl der 

Stichprobenprüfung Vakuumbiopsie der Brust
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Stichprobe erfolgt anhand der Auflis- 
tung nach Absatz 7.

Jeder Arzt mit einer Genehmigung zur 
Ausführung und Abrechnung der Vaku- 
umbiopsie der Brust wird in den nächs- 
ten Wochen eine Aufforderung erhal- 
ten, die oben beschriebenen Doku- 
mentationen einzureichen.

Den vollständigen Text der Vereinba-
rung finden Sie im Internet unter www. 
kbv.de/rechtsquellen/24634.html. 
Sollten Sie keinen Internetzugriff ha- 
ben, senden wir Ihnen diese selbst- 
verständlich gerne zu.

Fragen beantwortet Ihnen unsere 
Expertin Bettina Haberäcker unter
Telefon 0 89 / 5 70 93 – 35 16 
E-Mail Bettina.Haberaecker@kvb.de
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„Gratuliere, Sie sind schwanger!“ Bei 
den meisten Frauen löst dieser Satz 
ihres Gynäkologen ausschließlich 
Glücksgefühle aus. Doch neben der 
Vorfreude kommt bei vielen Schwan-
geren schnell auch die bange Frage 
auf, ob ihr Kind gesund sein wird. Nur 
professionell durchgeführte Ultraschall- 
untersuchungen auf fachlich und tech- 
nisch höchstem Niveau schaffen Klar- 
heit und nehmen den werdenden Müt- 
tern die Unsicherheit. Genau an die- 
sem Punkt setzt die Qualitätsmaßnah-
me SonoBaby an, die von der KVB 
Mitte 2008 eingeführt wurde. Sono- 
Baby besteht aus den Bausteinen 
Fachwissenprüfung, Mindestgeräte-
qualität und regelmäßige Geräte-
wartung. Insbesondere die verpflich-
tend geforderte regelmäßige War- 
tung des kompletten Ultraschallsys-
tems ist im deutschen Gesundheits-
system einmalig. Neben der Prüfung 
„Hygiene“, der elektrischen Betriebs-
sicherheit und der Prüfung des Betrach- 
tungsmonitors bezieht die Wartung 
darüber hinaus die Sondenprüfung 
mit Hilfe eines Prüfphantoms mit ein. 
Wie beim TÜV für Kraftfahrzeuge 
werden auch bei dieser Geräteprü-
fung fehlerhafte Apparate und Sonden 
zur Reparatur angewiesen oder aus- 
sortiert. Die Zahlen aus den letzten 
zweieinhalb Jahren zeigen eindeutig, 
wie wichtig eine regelmäßige Geräte- 
prüfung ist: Fünf Prozent der untersuch- 
ten Ultraschallsysteme und sogar jede 
zehnte überprüfte Sonde waren feh- 
lerhaft.

Damit auch in weiteren Anwendungs-
gebieten noch bessere Voraussetzun-
gen für qualitativ hochwertige Ultra- 
schalluntersuchungen geschaffen wer- 
den, hat die KVB im Jahr 2010 ähnli- 
che Qualitätsmaßnahmen im Bereich 
Frühdiagnostik Rheuma und im Bereich 
Nasennebenhöhlen eingeführt. Hier- 
mit ist auch eine Zusatzvergütung für 
die teilnehmenden Ärzte verbunden. 

Um die Teilnahme an diesen Quali- 
tätsmaßnahmen für die Ärzteschaft 
noch attraktiver zu gestalten und die 
flächendeckende, regelmäßige War- 
tung der Ultraschallsysteme voranzu-
treiben, erkennt die KVB die im Rah- 
men dieser Qualitätsmaßnahmen 
durchgeführte Wartung statt der ge- 
setzlich geforderten Bild- beziehungs-
weise Konstanzprüfung an. Darüber 
hinaus hat die KVB angeregt, auf Bun- 
desebene zu prüfen, inwieweit eine 
nach festgelegten Inhalten regelmäßig 
durchgeführte Wartung perspektisch 
für alle sonographischen Anwendungs- 
bereiche die gesetzlich geforderte 
Bild- beziehungsweise Konstanzprü-
fung ersetzen kann. Diese Verfahrens-
änderung kann zu einer wesentlichen 
Entbürokratisierung beitragen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

Strukturqualität beim ultraschall am Beispiel „SonoBaby“
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Neu ist auch, dass 20 AQUIK®-Indika- 
toren in Kernziele integriert wurden, 
über die Ärzte Qualität in ihren Praxen 
messen können. AQUIK® steht für „Am- 
bulante Qualitätsindikatoren und Kenn- 
zahlen“. Eine weitere interessante und 
hilfreiche Änderung für die Praxen  
stellt die deutlichere Kennzeichnung 
der Arbeitgeberpflichten, wie Unter- 
weisungspflichten oder Vorschriften 
der Berufsgenossenschaft, dar. Die 
Erläuterungen zu jedem QEP-Ziel 
wurden umfassender gestaltet und 
mit zahlreichen Internet-Links versehen.

Um Ihnen den Einstieg in die neue Ver- 
sion zu erleichtern, bieten wir kosten- 
lose Informationsveranstaltungen 
an.

termine:

8. April 2011  
in der KVB-Bezirksstelle in Nürnberg 

6. mai 2011  
in der KVB-Bezirksstelle in münchen

Dort lernen Sie Neuerungen, Über- 
gangsregelungen und Tipps zum QeP® 

2010 kennen. Die Veranstaltungen dau- 
ern jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr. 
Jede teilnehmende Praxis bekommt in 
der Veranstaltung einen kostenlosen 
Qualitätszielkatalog Version 2010 aus- 
gehändigt.

Bei Fragen erreichen Sie unsere 
Expertin Anke Weber unter
Telefon 09 11 / 9 46 67 – 3 22
E-Mail KVB-QZ@kvb.de

Vor fünf Jahren haben die Kassenärzt- 
liche Bundesvereinigung und die Kas- 
senärztlichen Vereinigungen gemein- 
sam mit Ärzten, Psychotherapeuten, 
Medizinischen Fachangestellten und 
QM-Experten speziell für niedergelas- 
sene Ärzte und Psychotherapeuten 
das modulare Qualitätsmanagement-
konzept QEP® (Qualität und Entwick-
lung in Praxen) entwickelt. Dieses Sys- 
tem unterstützt Niedergelassene mit 
mehreren praxisspezifischen Baustei- 
nen dabei, ihr einrichtungsinternes 
Qualitätsmanagement erfolgreich auf- 
zubauen und sich, wenn gewünscht, 
zertifizieren zu lassen. Dass QEP® er- 
folgreich in der ambulanten medizini-
schen Versorgung umgesetzt wird, ver- 
deutlichen über 30.000 Teilnehmer an 
QEP®-Einführungsseminaren und bald 
400 zertifizierte Praxen bundesweit. 
Auch eine Untersuchung der Stiftung 
Warentest 11/2009 bestätigt, das 
QEP® den Praxen hilfreich ist und am 
ehesten die Belange der Patienten 
berücksichtig.

Mittlerweile wurde QEP® überarbeitet 
und es liegt eine aktualisierte Version 
2010 vor. Der QEP®-Qualitätsziel-
Katalog 2010 und das QEP®-Manual 
2010 bieten ärztlichen und psycho-
therapeutischen Praxen, Medizinischen 
Versorgungszentren und jetzt auch Be- 
rufsausübungsgemeinschaften sowie 

anderen Kooperationsformen umfas- 
sende Anregungen und praktische 
Unterstützung bei der Implementierung 
eines auf deren Belange ausgelegten 
Qualitätsmanagementsystems.

Grundsätzlich gibt es keine gravieren- 
den Änderungen in der neuen QEP®- 
Version. Vieles wurde aktualisiert, Kern- 
ziele und Nachweise klarer formuliert 
und Redundanzen gestrichen. Die bis- 
lang 174 Qualitätsziele sind auf 145 
reduziert, die Anzahl der Kernziele 
(61 Kernziele) ist weitgehend gleich 
geblieben. Das Hauptaugenmerk bei 
der Einführung eines QM-Systems liegt 
weiterhin auf der Umsetzung der Kern- 
ziele, da diese auch die Vorgaben 
des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses zum praxisinternen QM beinhal-
ten. Damit Praxen auf den ersten Blick 
erkennen, welche gesetzliche Vorschrift 
das jeweilige Kernziel abdeckt, finden 
die Leser direkt am beschriebenen Ziel 
nun einen Hinweis „QM-RiLi“ oder ein 
Paragraphenzeichen (§). „QM-RiLi“ 

steht für die QM-Richtlinie des Gemein- 
samen Bundesausschusses und betrifft 
44 Ziele, das Paragraphenzeichen 
steht für weitere gesetzliche Verpflich-
tungen, die unabhängig vom QM in 
Praxen eingehalten werden müssen, 
und betrifft insgesamt 16 Ziele.

QeP® 2010 – was ist neu?
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Seit 1. märz 2011 werden die Daten 
der niedergelassenen Ärzte und Psy- 
chotherapeuten nur noch nach vorhe- 
riger schriftlicher Einwilligung in der 
Online-Arztsuche der KVB veröffent-
licht (siehe hierzu auch PROFUND 
11/2010, Seite 172). KVB-Mitglieder 
haben bereits im Dezember 2010 ein 
entsprechendes Rundschreiben inklu- 
sive einer postalisch zu versendenden 
Einwilligungserklärung erhalten. Über 
einen Editor – die neue Datenpflege-
Anwendung der KVB – besteht für 
Ärzte und Psychotherapeuten jedoch 
weiterhin und jederzeit die Möglich-
keit, ihre Einwilligung online einzurei-
chen. Mit Stand 31. Januar 2011 ha- 
ben rund 17.000 KVB-Mitglieder, 
also knapp 75 Prozent, bereits ihre 
Einwilligung bei der KVB abgege-
ben.

der editor

Den Editor finden Sie im Mitglieder-
portal „Meine KVB“ im Bereich „On- 
line-Börsen und Praxis-Hilfen“. Nach 
der Anmeldung mit Ihrer persönlichen 
KVB-Benutzerkennung über KV-Ident 
oder KV-SafeNet** können Sie die 
Anwendung direkt starten.

Achtung: Wenn Sie mit D2D arbeiten, 
haben Sie weder Zugriff auf „Meine 
KVB“ noch auf die zahlreichen Online- 
Anwendungen. In diesem Fall empfeh- 
len wir Ihnen die Anschaffung einer 
KV-Ident Karte. Nähere Informationen 
und Kontaktmöglichkeiten finden Sie 
unter www.kvb.de in der Rubrik 
Praxis/Online-Angebote/KV-Ident. 
Weitere Informationen zum neuen 
Editor finden Sie außerdem auf Seite 
14 in dieser PROFUND-Ausgabe.

Mit der Änderung der Publikations- 
und Teilnahmebedingungen hat die 
KVB den Datenschutz deutlich verbes- 
sert. Sie können Ihre persönlichen und 
praxisbezogenen Daten jetzt jederzeit 

selbst schnell und einfach online bear- 
beiten und entscheiden, welche Daten 
in der Arztsuche veröffentlicht werden 
und welche nicht. Dabei wird nach 
zwei Datengruppen unterschieden.

Die Basisdaten umfassen Name, Titel, 
Praxisanschrift, Telefonnummer, Fach- 
richtung und Schwerpunkte, Zusatz-
bezeichnungen, Weiterbildungen ge- 
mäß Weiterbildungsordnung (WBO), 
Genehmigungen, Vertragsangebote, 
Sprechzeiten und Leistungsortart (Pra- 
xistyp, zum Beispiel Einzelpraxis). Mit 
Einreichen der Einwilligungserklärung 
werden automatisch alle Daten aus 
diesem Paket in der Arztsuche ange- 
zeigt.

Wer möchte, kann einzeln noch wei- 
tere Zusatzdaten veröffentlichen, zum 
Beispiel Sprachkenntnisse, LANR oder 
betriebsstättenbezogene Angaben 
wie rollstuhlgerechte Praxis, Webseite, 
Faxnummer, E-Mail-Adresse und Num- 
mer der Betriebsstätte (BSNR). Ganz 
wichtig: Sie können jede dieser An- 
gaben individuell freischalten. Außer- 
dem gilt, dass personenbezogene 
Daten nur von Ihnen selbst, betriebs-
stättenbezogene Angaben aber von 
jedem ärztlichen Praxiskollegen edi- 
tiert werden können.

lANr und BSNr in der Arztsuche

Auf Grund zahlreicher Rückfragen 
möchten wir Sie darauf hinweisen, 
dass sowohl die LANR als auch die 
BSNR künftig nicht mehr automatisch 
in der KVB-Arztsuche erscheinen. 
LANR und BSNR sind Sozialdaten 
und somit Zusatzdaten, die aktiv frei- 
geschaltet werden müssen. Wir wis- 
sen, dass bisher viele von Ihnen die 
LANR/BSNR für den GKV-Geschäfts-
verkehr in der Arztsuche recherchiert 
haben. Damit diese komfortable Such- 
möglichkeit für alle Kollegen weiter 
besteht, empfehlen wir Ihnen, insbe- 

sondere diese Daten über den Editor 
freizuschalten.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter:
Telefon 0 18 05 / 90 92 90 – 55*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 56* 
E-Mail Online-Dienste@kvb.de

Arztsuche: datenveröffentlichung nur nach einwilligung
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*14 Cent pro Minute für Anrufe aus dem deutschen Fest- 
  netz, maximal 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen

**Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der Firma SafeNet, 
    Inc., USA, in firmenmäßiger oder vertraglicher Verbindung steht.
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Viele Praxen äußern immer wieder den 
Wunsch, von der KVB mit weniger 
Post in Papierform und dafür mit geziel- 
teren Informationen versorgt zu wer- 
den. Diesem Wunsch möchten wir 
nun entsprechen, und zwar mit Hilfe 
eines individuellen KVB-Postfachs, in 
dem Sie ab April 2011 Mitteilungen 
und Nachrichten der KVB elektro-
nisch abrufen können.

Vorteile Ihres neuen KVB-Postfachs

Komfort: �  Bequemer Empfang und 
zentrale Ablage Ihrer KVB-Mittei-
lungen in Ihrem persönlichen KVB- 
Postfach 

datenschutz und -sicherheit: �
Die Online-Übermittlung der  �
Nachrichten entspricht durch 
die Anbindung über KV-Safe-
Net** oder KV-Ident den höchs- 
ten Anforderungen an Daten-
schutz und Datensicherheit.
Die Sicherheit der Abfrage ver-  �
traulicher Nachrichten lässt sich 
durch die Einrichtung einer Kenn- 
wortabfrage zusätzlich erhöhen. 

rechtssicherheit:  � Auch rechtlich re- 
levante Nachrichten, die der Schrift- 
form bedürfen, können Dank quali- 
fizierter elektronischer Signatur von 
der KVB an Sie übermittelt werden 
(Sie selbst benötigen hierfür keine 
Signatur). 

e-mail Benachrichtigung: �  Sie 
haben die Möglichkeit, sich per 
E-Mail an eine frei wählbare 
E-Mail-Adresse darüber informie-
ren zu lassen, wenn Ihr KVB-Post- 
fach neue Nachrichten enthält.

Voraussetzungen für die Nutzung 
Ihres KVB-Postfachs

DSL- oder ISDN-Anschluss  �

Anbindung an die KVB über  �
KV-SafeNet** oder KV-Ident 

Aktueller Internetbrowser  �

Aktueller PDF-Reader  �

Einreichung des Eröffnungsantrags �

Weitere Informationen zu Ihrem indivi- 
duellen KVB-Postfach finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Online-Angebote/KVB-Postfach.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 55*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 56*
E-Mail Online-Dienste@kvb.de

Die Richtlinien zur Beurteilung der 
Arbeitsunfähigkeit gelten uneinge-
schränkt auch bei Versicherten, die 
sich in berufsfördernden Maßnahmen 
der Agentur für Arbeit befinden. Wir 
bitten Sie, bei der Ausstellung von 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen 
darauf zu achten.

Die wichtigsten Grundsätze zur Be- 
urteilung der Arbeitsunfähigkeit, die 
auch für die oben genannte Versicher- 
tengruppe zutreffen, stellen wir Ihnen 
hier noch einmal vor:

Die Feststellung einer Arbeitsunfähig-
keit darf nur nach ärztlicher Untersu-
chung erfolgen und soll die Zeit, die 
vor der ersten Inanspruchnahme des 
Arztes liegt, grundsätzlich nicht be- 
scheinigen. Eine Rückdatierung des 
Beginns der Arbeitsunfähigkeit auf 
einen vor dem Behandlungsbeginn 
liegenden Tag ebenso wie eine rück- 
wirkende Bescheinigung über das 
Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit 
ist nur ausnahmsweise nach gewis- 
senhafter Prüfung und in der Regel 
nur bis zu zwei Tagen zulässig. Bitte 
bedenken Sie, dass die unzulässige 
Rückdatierung der Feststellung einer 
Arbeitsunfähigkeit einen Verstoß ge- 
gen die vertragsärztlichen Pflichten 
darstellt.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

elektronische Nachrichtenübermittlung über KVB-Postfach Feststellung der Arbeits- 
unfähigkeit

*14 Cent pro Minute für Anrufe aus dem deutschen Fest- 
  netz, maximal 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen

**Bitte beachten Sie, dass KV-SafeNet nicht mit der Firma SafeNet, 
    Inc., USA, in firmenmäßiger oder vertraglicher Verbindung steht.
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Seit 1. Januar 2011 erhalten die an 
einem Geriatrischen Praxisverbund 
(GPV) teilnehmenden Fachärzte und 
Psychotherapeuten eine zusätzliche 
Behandlungspauschale in Höhe von 
17,50 Euro für jeden eigenen bei der 
Siemens Betriebskrankenkasse (SBK) 
versicherten Pflegeheimpatienten. Die 
Behandlungspauschale ist eine freie 
Leistung außerhalb der morbiditätsbe-
dingten Gesamtvergütung (MGV) und 
unterliegt nicht der Obergrenze aus 
RLV und QZV. Sie ist maximal einmal 
im Quartal pro Patient durch den An- 
satz der GOP 97960A für die von 
der KVB anerkannten Fachärzte und 
Psychotherapeuten abrechenbar.

Die GPV sind Zusammenschlüsse von 
mehreren niedergelassenen Haus- und 
Fachärzten sowie Psychotherapeuten, 
die gemeinsam einen heimbezogenen 
Versorgungsauftrag übernehmen. Eine 
optimale Rundumbetreuung von Pflege- 
heimbewohnern durch die GPV erfolgt 
durch regelmäßige Visitdienste mit fes- 
ten Besuchszeiten, geregelte Rufbereit- 
schaft auch außerhalb der Sprechstun- 
denzeiten sowie durch gegenseitige 
Vertretung.

Der Bedarf sowohl an medizinischer 
als auch pflegerischer Versorgung 
steigt auf Grund des demografischen 
Wandels stetig an. Deshalb unterstützt 
die KVB als Partner die SBK-Pflegetour, 
die von April bis Mai 2011 unter an- 
derem auch an einigen Veranstaltungs- 
orten in Bayern stattfindet. Neben viel- 
fältigen Aspekten des Themas Pflege 
wird bei der SBK-Pflegetour auch die 
gute medizinische Versorgung in Pfle- 
geheimen vorgestellt. In diesem Zusam- 
menhang präsentiert die KVB die Ge- 
riatrischen Praxisverbünde in Bayern.  

Weitere Informationen zur SBK-Pflege- 
tour finden Sie unter www.sbk.org/
pflegekongress. Fragen beantwortet 
Ihnen Susanne Weber (SBK) unter der 

Telefonnummer 0 73 21 / 30 31 43 
oder per E-Mail an marketing@sbk.de.

Mehr zum GPV-Modell der KVB erfah- 
ren Sie unter www.kvb.de/pflege- 
heimversorgung.

Bei Fragen erreichen Sie unsere 
Expertin Kornelia Wiltsch unter
Telefon  0 89 / 5 70 93 – 45 10
E-Mail  Kornelia.Wiltsch@kvb.de

Nach wie vor gibt es mehrere Verla- 
ge, die unseriöse Offerten für Einträ- 
ge in Arztverzeichnissen, Online-Por-
talen und ähnlichen Publikationen ver- 
senden. Sie sehen aus wie Überwei-
sungsformulare oder Formulare, die 
scheinbar der Korrektur von Praxisda-
ten in Verzeichnissen dienen. Sobald 
Sie jedoch das Angebot zurücksen-
den beziehungsweise Geld überwei-
sen, kommt ein Vertrag zu recht teuren 
Konditionen mit oft langer Laufzeit und 
ohne Kündigungsmöglichkeit zustande.

Wir bitten Sie daher, in Ihrem eigenen 
Interesse sehr genau zu prüfen, ob 
derartige Angebote von Ihnen gewollt 
sind. Bitte sensibilisieren Sie auch Ihre 
Praxismitarbeiter für dieses Thema, um 
zu vermeiden, dass solche Angebote 
in der Hektik und Routine des Praxis- 
alltags einfach mit unterzeichnet wer- 
den. Bei Post von Verlagen mit Sitz 
im Ausland ist darüber hinaus beson- 
dere Vorsicht geboten.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 10*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 11*
E-Mail Abrechnungsberatung@kvb.de

SBK fördert ärzte im geriatrischen Praxisverbund unseriöse Verlagsangebote
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Bitte beachten Sie, dass bei der Über- 
mittlung von Patientendaten per Telefax 
besondere Vorsichtsmaßnahmen an- 
gezeigt sind. Uns sind zwei Fälle be- 
kannt geworden, bei denen ärztliche 
Mitteilungen dem Patienten per Tele- 
fax mitgeteilt werden sollten, dabei 
aber nicht sichergestellt war, dass auf 
der Empfängerseite nur die Patienten 
Zugang zum Empfangsgerät hatten. 
In einem Fall erfolgte die Übermittlung 
zwar an ein privates Faxgerät, auf das 
aber auch noch andere Familienmit-
glieder Zugriff hatten. Im zweiten Fall 
erfolgte die Übermittlung an ein ge- 
schäftliches Faxgerät. In beiden Fällen 
wäre es aus unserer Sicht erforderlich 
gewesen, die Übermittlung der Patien- 
tendaten per Fax generell oder im 
Einzelfall mit dem Patienten abzustim-
men. Entsprechende Vorsichtsmaß-
nahmen sind auch bei der Übermitt-
lung von Arztbriefen an andere Pra- 
xen per Fax erforderlich, um sicherzu- 
stellen, dass nicht unberechtigte Dritte 
Zugriff auf die Mitteilung haben.

Weitergehende Informationen zur Ver- 
wendung von Telefaxgeräten in Arzt- 
beziehungsweise Psychotherapeuten-
praxen mit Hinweisen auf weitere Fund- 
stellen finden Sie in unserer Daten-
schutzbroschüre „Datenschutz in der 
Arzt-/Psychotherapeutenpraxis“ unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Rechtsquellen/Sonstige Bestimmun-
gen/Datenschutz.

Im Folgenden bringen wir Ihnen außer- 
dem ein Merkblatt der Gesellschaft 
für Datenschutz und Datensicherheit 
e. V. (GDD) aus dem Jahr 2010 zur 
Kenntnis.

Bei der Benutzung des Telefaxgeräts 
tragen Sie die Verantwortung zur Wah- 
rung des Datenschutzes (Weitergabe 
von Patientendaten), der Datensicher-
heit und des Fernmeldegeheimnisses.

Beachten Sie daher folgende 
regelungen

Senden Sie sensible Daten nur 1. 
dann, wenn dies von der Eilbedürf- 
tigkeit her geboten ist. Wenn mög- 
lich, ist der Personenbezug sensi- 
bler Daten zu schwärzen.

Stellen Sie das Faxgerät so auf, 2. 
dass es nicht von Unbefugten ge- 
nutzt werden kann und dass Un- 
befugte nicht in gesendete oder 
empfangene Faxe einsehen kön- 
nen oder diese entnehmen kön- 
nen.

Prüfen Sie, ob Sie die Verantwor-3. 
tung für die Weitergabe sensibler 
Daten tragen können, denn Sie 
wissen grundsätzlich nicht, wer an 
der Gegenstelle Ihr Fax entgegen-
nimmt und welche Sicherheitsvor-
kehrungen dort getroffen wurden, 
und Sie müssen davon ausgehen, 
dass die Übertragungsleitungen 
„abhörbar“ sind. Grundsatz: Was 
Sie nicht auf eine Postkarte schrei- 
ben würden, darf auch nicht ge- 
faxt werden!

Nutzen Sie nach Möglichkeit alle 4. 
der Datensicherheit dienenden 
Einrichtungen des Faxgeräts.

Prüfen Sie noch einmal die Richtig-5. 
keit der eingegebenen Empfänger- 
nummer.

Vergewissern Sie sich, wenn Sie 6. 
einem Partner längere Zeit kein 
Fax gesendet haben, ob dessen 
Anschlussnummer noch stimmt.

Prüfen Sie, ob die zurückgesandte 7. 
Anschlusskennung mit der überein- 
stimmt, die Sie anwählen wollten. 
Brechen Sie gegebenenfalls die 
Übertragung sofort ab.

Verständigen Sie sich vor Absen- 8. 
dung sensibler Daten mit dem Emp- 
fänger über den konkreten Zeitpunkt 
der Übertragung. 

Verständigen Sie sich bei auftreten- 9. 
den Qualitätsmängeln eines emp- 
fangenen Faxes mit dem Absender 
und fordern Sie gegebenenfalls 
eine Wiederholung der Übertra-
gung an. 

Verständigen Sie sich bei auftre- 10. 
tenden Sendefehlern (zum Beispiel 
kurzzeitiger Stromausfall) mit dem  
Empfänger bezüglich Qualität und 
Vollständigkeit und wiederholen 
Sie gegebenenfalls die Übertra-
gung.

Nehmen Sie die Faxvorlage nach 11. 
erfolgter Sendung wieder aus dem 
Gerät.

Erleichtern Sie sich und Ihren Part- 12. 
nern die Nachweisführung durch:  

Programmierung des Faxgerätes  �
mit einer aussagefähigen Ken- 
nung 

Verwendung eines Deckblattes  �
(Firmenlogo, Adressat, Anzahl 
der Seiten) 

Abheften (Archivieren) des ge-  �
prüften Übertragungsprotokolls 
mit dem Original 

sichere Aufbewahrung der ma-  �
nuellen und/oder automatisch 
geführten Journale

Bei Fragen erreichen Sie unseren 
Experten Herbert Baus unter 
Telefon  0 9 31 / 30 72 03 
Fax 0 9 31 / 30 76 72 0
E-Mail Herbert.Baus@kvb.de

datenschutz in der Arztpraxis
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Anmeldung zu den Info-Veranstaltungen: Ja, wir nehmen teil. Teilnehmerzahl

9.00–10.30 Uhr Der Weg zur papierlosen Praxis: KV-Online-Powern £ ........
9.00–10.30 Uhr Palliativversorgung in der ambulanten Medizin £ ........
9.00–10.30 Uhr Achtung, Keime: MRSA in der ambulanten Versorgung £ ........

14.00–15.45 Uhr QM – und wie geht es Ihrer Praxis? £ ........
14.00–15.45 Uhr Richtig kodieren – Tipps für die Praxis £ ........
16.15–18.00 Uhr Die CME-Fortbildungsangebote des Deutschen Ärzte-Verlags £ ........
16.15–18.00 Uhr Modernes Investitionsmanagement für die Praxis £ ........

Freier Eintritt zum Tag der Niedergelassenen für Vertragsärzte, -psychotherapeuten 
und Praxispersonal. Melden Sie sich bis zum 6. Mai 2011 hier an: 

Info-Markt der KVen + Speaker’s Corner +Politische Diskussion + Info-Veranstaltungen

Vor- und Nachname:……………………………………………………………..................…………………...........................................................……………………………………………

Arztnummer:……………………………………………………………………................…………………………………………………..........................................................………

Straße, Hausnummer:…………………………………………………………………………………................………………………..........................................................……………………

Postleitzahl, Ort:………………………………………………………………………………………………................………………………………..........................................................

KV-Zugehörigkeit:……………………………………………………………………................…………………………………………………………..........................................................

Begleitendes Praxispersonal
Vor- und Nachname:………………………………………………………………………………………………................…………………...…………..........................................................

Begleitendes Praxispersonal
Vor- und Nachname:………………………………………………………………………………………………................…………………...………..........................................................…

Begleitendes Praxispersonal
Vor- und Nachname:………………………………………………………………………………………………................…………………...………..........................................................…

Faxanmeldung an 030/498550-30
oder online über www.hauptstadtkongress.de/tdn

6 Fortbildungspunkte für

die Teilnahme am Tag der

Niedergelassenen

13. Mai 2011, ICC Berlin

Die KBV und Ihre KV laden Sie ein zum
Tag der Niedergelassenen am 13. Mai 2011 in das Berliner ICC.

11 Uhr KBV kontrovers extra: Die Praxis der Zukunft – Vernetzt auf allen Ebenen? 
Politische Diskussionsrunde mit dem Vorstand der KBV

Alle Informationen finden Sie unter www.tag-der-niedergelassenen.de.
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*14 Cent pro Minute für Anrufe aus dem deutschen Fest- 
  netz, maximal 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen

Die KVB bietet erstmals eine 40-stün- 
dige Fortbildung zum Thema „Pallia- 
tivversorgung für Psychotherapeuten“ 
an. Die Fortbildung findet an zwei 
Wochenenden in den Räumen der 
KVB in der Elsenheimerstraße 39 in 
München statt. Die Veranstaltung ver- 
mittelt Fachwissen zu folgenden The- 
menbereichen, die jeweils durch inter- 
aktive Elemente ergänzt werden:

Interprofessioneller Ansatz Palliative  �
Care: Multiprofessionalität als 
Grundprinzip von Palliative Care 

Trauer: Verschiedene Trauermodelle  �
und (therapeutische) Interventionen 
werden vorgestellt. 

Palliativpflege: Rolle und Aufgabe  �
der Pflege im Bereich Palliative 
Care 

Psychotherapeutische Interventionen  �
(VT): Wie können Ängste, depres- 
sive Störungen, Anpassungsreakti-
onen etc. in einem kognitiv-beha-
vioralen Setting behandelt werden? 

Psychotherapeutische Interventionen  �
(Systemische Therapie): Wie kön- 
nen systemisch Konflikte aufgedeckt 
und therapeutisch angegangen 
werden? Methoden und Techniken 
aus der systemischen Therapie 

Spiritual Care: Sinnsuche – Gren- �
zen und Überschneidungen zum 
psychotherapeutischen Arbeiten 

Psychologische, psychotherapeuti- �
sche Ansätze: Aktivierung individu- 
eller Ressourcen. Als besonderer 
Ansatz wird das „Schedule for 
Meaning in Life Evaluation“ (SMiLE) 
vorgestellt. 

Schmerz, Symptomkontrolle: Medi-  �
zinische Grundlagen und Interven- 
tionsmöglichkeiten hinsichtlich 

Schmerztherapie und weiteren kör- 
perlichen Symptomen aus ärztlicher 
Sicht. Grundlagen der palliativme-
dizinischen Therapie 

Ethische Entscheidungsfindung:  �
Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht und rechtliche Rahmenbe-
dingungen 

Soziale Arbeit: Die Rolle der sozia-  �
len Arbeit, Entlassvorbereitung, Pfle- 
geeinstufung, praktische Unterstüt-
zungsmöglichkeiten und Anlauf- 
stellen 

Psychotherapeutische Interventionen  �
(TP): Therapeutische Grundhaltun- 
gen, Bindungsforschung

Zielgruppe der Fortbildung sind Psy- 
chologische und Ärztliche Psychothe-
rapeuten. Die Teilnehmerzahl ist auf 
80 Personen beschränkt. Die Mode- 
ration übernehmen Dr. Martin Fegg 
(Psychologischer Psychotherapeut) und 
Petra Rechenberg-Winter (Dipl. Päd. 
et Psych.; Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin).

termine: 17. bis 19. Juni 2011 und 
15. bis 17. Juli 2011 (Buchung nur  
für beide Wochenenden möglich).

gebühr: 395,- Euro für KVB-Mitglieder, 
525,- Euro für Nicht-Mitglieder.
 
Ort: KVB, Elsenheimerstraße 39, 
80687 München

Informationen sowie das Anmeldefor-
mular finden Sie unter www.kvb.de 
in der Rubrik Über uns/Termine/Ver- 
anstaltungen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter 
Telefon 0 18 05 / 90 92 90 – 65*
Fax 0 18 05 / 90 92 90 – 66*
E-Mail Seminarberatung@kvb.de

Untersuchungen belegen, dass über 
60-Jährige in deutlich geringerem Um- 
fang und über 70-Jährige praktisch 
nicht mehr ambulant psychotherapeu-
tisch behandelt werden. Auf Grund 
des demografischen Wandels stehen 
wir vor der Aufgabe, vermehrt ältere 
Menschen mit psychischen Störungen 
behandeln zu müssen. Psychotherapeu- 
tische Leistungen werden künftig am- 
bulant vermehrt nachgefragt werden.

Zusammen mit der PTK Bayern veran- 
staltet die KVB deshalb zu diesem The- 
ma die Fortbildungs- und Informations- 
veranstaltung „Psychotherapeutische 
Behandlung von älteren Menschen“, 
die am 7. Mai 2011 in der KVB, El- 
senheimerstraße 39, 80687 München 
stattfindet. Mit dieser Veranstaltung soll 
auf den wachsenden Bedarf psycho- 
therapeutischer Versorgung Älterer hin- 
gewiesen und die Chancen einer sol- 
chen Behandlung für ältere Menschen 
unterstrichen werden. Referenten sind 
Professor Hartmut Radebold (Gründer 
des Lehrinstituts Alterspsychotherapie 
in Kassel) und Professor Andreas 
Maercker (Leiter des Spezialambula-
toriums für Psychotherapie und Begut- 
achtung mit Schwerpunkten „Trauma 
und Trauer“, „Probleme im Alter“ und 
„Online-Psychotherapie“ in Zürich).

Die Teilnahmegebühr beträgt 60,- Euro 
inklusive Pausenverpflegung und Mit- 
tagessen. Sie erhalten für Ihre Teilnah- 
me sechs Fortbildungspunkte. Bitte be- 
achten Sie, dass die Anmeldung aus- 
schließlich über die KVB erfolgt. Infor- 
mationen sowie das Anmeldeformular 
finden Sie unter www.kvb.de in der 
Rubrik Über uns/Termine/Veranstal-
tungen.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter 
Telefon  0 18 05 / 90 92 90 – 65*
Fax  0 18 05 / 90 92 90 – 66*
E-Mail Seminarberatung@kvb.de

Fortbildung: „Palliativversorgung für Psychotherapeuten“ Psychotherapeutische 
Behandlung von älteren
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Fortbildung „Akutsituationen im ärztlichen Bereitschaftsdienst“

In Zusammenarbeit mit der Bayerischen 
Landesärztekammer (BLÄK), Akademie 
für Ärztliche Fortbildung, bieten wir 
kompakte, praxisorientierte Fortbildun- 
gen an, die speziell auf den Ärztlichen 
Bereitschaftsdienst ausgerichtet sind. 
Frischen Sie in kürzester Zeit Ihre Kennt- 
nisse über die wichtigsten medizini-
schen und organisatorischen Kompo- 
nenten der Akut- und Notfallversor-
gung auf.

Ihre Vorteile:
Zielgruppenorientierung �
Aktuelle, umsetzbare Lösungen  �
statt Schubladenkonzepte
Praktisches Reanimationstraining in  �
Kleinstgruppen nach aktuellen 
Guidelines
Erfahrene Referenten und Tutoren �
Fortbildungspunkte (zertifiziert durch  �
die BLÄK)
Umfangreiches Begleitmaterial �

Zielgruppen:
Vertragsärzte, die sich für die Be-  �
reitschaftsdienste entsprechend fort- 
bilden möchten
Nichtvertragsärzte, die als Vertreter  �
oder im Rahmen von Ermächtigun-
gen am Bereitschaftsdienst teil- 
nehmen möchten (Paragraph 4 
Bereitschaftsdienstordnung)
Sonstige interessierte Ärzte �

modul I

Kardiozirkulatorische Notfälle  �
Wichtiges, Richtiges und Hilfreiches  �
zur Reanimation
Richtlinien der Bundesärztekammer  �
und des European Resuscitation 
Council (ERC 2010)
Reanimationstraining und Fallsimu-  �
lationen in Kleinstgruppen

Fortbildungspunkte: 9
teilnahmegebühr: 90,- Euro
uhrzeit: 9.00 bis 16.15 Uhr

termine:
Samstag, 7. Mai 2011  �
KVB-Bezirksstelle in Bayreuth
Samstag, 23. Juli 2011  �
KVB-Bezirksstelle in München
Samstag, 22. Oktober 2011  �
KVB-Bezirksstelle in Nürnberg
Samstag, 3. Dezember 2011  �
KVB-Bezirksstelle in Augsburg

modul II

Pädiatrische Akut- und Notfälle,  �
Fallbeispiele
Atemwegserkrankungen und Atem-  �
wegsverlegung bei Kindern
Vergiftungen und Ingestionsunfälle �
Verletzungen, Verbrennungen/ �
Verbrühungen im Kindesalter

Fortbildungspunkte: 3
teilnahmegebühr: 40,- Euro
uhrzeit: 17.00 bis 20.00 Uhr

termine:
Mittwoch, 16. März 2011  �
KVB-Bezirksstelle in München
Mittwoch, 25. Mai 2011  �
KVB-Bezirksstelle in Würzburg
Mittwoch, 21. September 2011  �
FH Nürnberg
Mittwoch, 5. Oktober 2011  �
KVB-Bezirksstelle in Regensburg

modul III

Wichtige Aspekte zur Durchfüh- �
rung der Leichenschau
Interessante Kasuistiken aus dem  �
Bereitschaftsdienst
Informationen zu Abrechnung,  �
Praxisgebühr und Formularen im 
Ärztlichen Bereitschaftsdienst

Fortbildungspunkte: 3
teilnahmegebühr: 40,- Euro
Uhrzeit: 17.00 bis 20.35 Uhr

termine:
Mittwoch, 6. April 2011  �
KVB-Bezirksstelle in Augsburg
Mittwoch, 8. Juni 2011  �
KVB-Bezirksstelle in München
Mittwoch, 13. Juli 2011  �
KVB-Bezirksstelle in Würzburg
Mittwoch, 28. September 2011  �
KVB-Bezirksstelle in Nürnberg
Mittwoch, 26. Oktober 2011  �
KVB-Bezirksstelle in Regensburg

modul IV (fakultatives modul)

Bauchschmerzen und der „akute  �
Bauch“ aus chirurgischer, internis- 
tischer und gynäkologischer Sicht
Der psychiatrische Akut- und Notfall  �
im Bereitschaftsdienst, Recht

Fortbildungspunkte: 3
teilnahmegebühr: 40,- Euro
uhrzeit: 17.00 bis 20.00 Uhr

termine:
Mittwoch, 13. April 2011  �
KVB-Bezirksstelle in Regensburg
Mittwoch, 18. Mai 2011  �
KVB-Bezirksstelle in Augsburg

Die Fortbildungen sind in ihrer Teilneh- 
merzahl begrenzt. eine schriftliche An- 
meldung ist erforderlich. 

Weitere Informationen zur Fortbildung 
erhalten Sie unter 
Telefon  0 89 / 5 70 93 – 88 89

Das Anmeldeformular finden Sie unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/Fort- 
bildung/Akutsituationen im Ärztlichen 
Bereitschaftsdienst.
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die nächsten Seminartermine der KVB

hinweis
Bitte beachten Sie, dass die neben- 
stehenden Seminare nur eine Auswahl 
aus dem umfassenden Seminarpro-
gramm der KVB darstellen.

Informationen zu KVB-Seminaren 
erhalten Sie von unseren Mitarbei-
tern unter der Telefonnummer 
0 18 05 / 90 92 90 – 65*

Informationen zu Seminaren rund 
um die themen Qualitätsmanage-
ment (Qm) und Qualitätszirkel (QZ) 
erhalten Sie von unseren Mitarbei-
tern unter den Telefonnummern  
09 11/ 9 46 67 – 3 22 oder  
09 11/ 9 46 67 – 3 23 oder 
09 11/ 9 46 67 – 3 36

Anmeldeformulare und weitere 
Seminare finden Sie in unserer Semi- 
narbroschüre und im Internet unter 
www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Fortbildung/Seminare. 

Fax: 0 18 05 / 90 92 90 – 66*

gebühr
Die Seminare sind zum Teil gebüh-
renpflichtig und in ihrer Teilnehmer-
zahl begrenzt.

Fortbildungspunkte
Bei der Teilnahme an unseren Semina- 
ren sammeln Sie auch Fortbildungs-
punkte. Die jeweilige Anzahl können 
Sie bei Ihrer Seminaranmeldung er- 
fragen.

*14 Cent pro Minute für Anrufe aus dem deutschen 
Festnetz, maximal 42 Cent pro Minute aus Mobil- 
funknetzen

**in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Akademie 
für Ärztliche Fortbildung der Bayerischen Landesärzte- 
kammer (die Anzahl der Fortbildungspunkte entnehmen 
Sie bitte der Seminarbroschüre)

KVB-Seminare Zielgruppe teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

DMP-Fortbildungstag für Hausärzte (mit Diabetes mellitus Typ 1)** Praxisinhaber 150,- Euro 19. März 2011 9.00 bis 18.15 Uhr München

DMP-Fortbildungstag für Hausärzte (ohne Diabetes mellitus Typ 1)** Praxisinhaber 120,- Euro 19. März 2011 9.00 bis 18.15 Uhr München

Gründer-/Abgeberforum** Praxisinhaber kostenfrei 19. März 2011 10.00 bis 16.00 Uhr Würzburg

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für den Vertragsarzt Praxisinhaber kostenfrei 23. März 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Kooperationen in der ärztlichen Praxis** Praxisinhaber kostenfrei 23. März 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Bayreuth

Alles rund um Präventionsleistungen Praxisinhaber/-mitarbeiter kostenfrei 25. März 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Würzburg

Die Privatabrechnung heute und morgen Praxisinhaber/-mitarbeiter 95,- Euro 26. März 2011 10.00 bis 14.00 Uhr Straubing

Notfalltraining für das Praxisteam Praxisinhaber/-mitarbeiter 95,- Euro 26. März 2011 10.00 bis 14.00 Uhr Augsburg

Alles rund um Präventionsleistungen Praxisinhaber/-mitarbeiter kostenfrei 30. März 2011 15.00 bis 18.00 Uhr München

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für den Vertragsarzt Praxisinhaber kostenfrei 30. März 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Marketing und Presse in der eigenen Praxis Praxisinhaber 95,- Euro 30. März 2011 15.00 bis 19.00 Uhr München

Verordnungen – Workshop für Praxismitarbeiter Praxismitarbeiter kostenfrei 30. März 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Die Privatabrechnung in der ärztlichen Praxis Praxismitarbeiter 95,- Euro 1. April 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Bayreuth

Fitness am Arbeitsplatz: Leistungsfähig trotz Stress Praxismitarbeiter 95,- Euro 1. April 2011 15.00 bis 18.00 Uhr München

Gründer-/Abgeberforum** Praxisinhaber kostenfrei 2. April 2011 10.00 bis 16.00 Uhr Straubing

Datenschutz in der Praxis für Psychotherapeuten Praxisinhaber/-mitarbeiter kostenfrei 6. April 2011 15.00 bis 18.00 Uhr München

Fit für den Empfang Praxismitarbeiter 95,- Euro 6. April 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Straubing

Qm-/QZ-Seminare Zielgruppe teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

Patienten- und Zuweiserbefragung** Praxisinhaber/-mitarbeiter 75,- Euro 16. März 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Nürnberg

QEP-Einführungsseminar für Haus- und Fachärzte Praxisinhaber/-mitarbeiter 220,- Euro 18. März 2011 
19. März 2011

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

Nürnberg

Lokales Moderatorentreffen QZ-Moderatoren kostenfrei 25. März 2011 16.00 bis 19.00 Uhr Nürnberg

QEP-Einführungsseminar für Haus- und Fachärzte Praxisinhaber/-mitarbeiter 220,- Euro 25. März 2011 
26. März 2011

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

München

QEP-Kompaktseminar für Haus- und Fachärzte Praxisinhaber/-mitarbeiter 565,- Euro 26. März 2011 
7. Mai 2011 
4. Juni 2011 
9. Juli 2011

9.00 bis 16.30 Uhr München
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KVB-Seminare Zielgruppe teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

DMP-Fortbildungstag für Hausärzte (mit Diabetes mellitus Typ 1)** Praxisinhaber 150,- Euro 19. März 2011 9.00 bis 18.15 Uhr München

DMP-Fortbildungstag für Hausärzte (ohne Diabetes mellitus Typ 1)** Praxisinhaber 120,- Euro 19. März 2011 9.00 bis 18.15 Uhr München

Gründer-/Abgeberforum** Praxisinhaber kostenfrei 19. März 2011 10.00 bis 16.00 Uhr Würzburg

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für den Vertragsarzt Praxisinhaber kostenfrei 23. März 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Regensburg

Kooperationen in der ärztlichen Praxis** Praxisinhaber kostenfrei 23. März 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Bayreuth

Alles rund um Präventionsleistungen Praxisinhaber/-mitarbeiter kostenfrei 25. März 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Würzburg

Die Privatabrechnung heute und morgen Praxisinhaber/-mitarbeiter 95,- Euro 26. März 2011 10.00 bis 14.00 Uhr Straubing

Notfalltraining für das Praxisteam Praxisinhaber/-mitarbeiter 95,- Euro 26. März 2011 10.00 bis 14.00 Uhr Augsburg

Alles rund um Präventionsleistungen Praxisinhaber/-mitarbeiter kostenfrei 30. März 2011 15.00 bis 18.00 Uhr München

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für den Vertragsarzt Praxisinhaber kostenfrei 30. März 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Bayreuth

Marketing und Presse in der eigenen Praxis Praxisinhaber 95,- Euro 30. März 2011 15.00 bis 19.00 Uhr München

Verordnungen – Workshop für Praxismitarbeiter Praxismitarbeiter kostenfrei 30. März 2011 15.00 bis 18.00 Uhr Augsburg

Die Privatabrechnung in der ärztlichen Praxis Praxismitarbeiter 95,- Euro 1. April 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Bayreuth

Fitness am Arbeitsplatz: Leistungsfähig trotz Stress Praxismitarbeiter 95,- Euro 1. April 2011 15.00 bis 18.00 Uhr München

Gründer-/Abgeberforum** Praxisinhaber kostenfrei 2. April 2011 10.00 bis 16.00 Uhr Straubing

Datenschutz in der Praxis für Psychotherapeuten Praxisinhaber/-mitarbeiter kostenfrei 6. April 2011 15.00 bis 18.00 Uhr München

Fit für den Empfang Praxismitarbeiter 95,- Euro 6. April 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Straubing

Qm-/QZ-Seminare Zielgruppe teilnahme- 
gebühr

datum uhrzeit Veranstaltungsort 
(KVB-Bezirksstelle)

Patienten- und Zuweiserbefragung** Praxisinhaber/-mitarbeiter 75,- Euro 16. März 2011 15.00 bis 19.00 Uhr Nürnberg

QEP-Einführungsseminar für Haus- und Fachärzte Praxisinhaber/-mitarbeiter 220,- Euro 18. März 2011 
19. März 2011

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

Nürnberg

Lokales Moderatorentreffen QZ-Moderatoren kostenfrei 25. März 2011 16.00 bis 19.00 Uhr Nürnberg

QEP-Einführungsseminar für Haus- und Fachärzte Praxisinhaber/-mitarbeiter 220,- Euro 25. März 2011 
26. März 2011

15.00 bis 20.30 Uhr 
9.00 bis 17.00 Uhr

München

QEP-Kompaktseminar für Haus- und Fachärzte Praxisinhaber/-mitarbeiter 565,- Euro 26. März 2011 
7. Mai 2011 
4. Juni 2011 
9. Juli 2011

9.00 bis 16.30 Uhr München
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